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Die wichtigsten Neuerungen 
auf einen Blick:

1. Mitgliedschaft NEU

Die Stärkung der Mitglieder und die Öffnung der SPÖ Steiermark für
neue Köpfe und neue Ideen war ein zentraler Punkt der Parteireform.
Aus diesem Grund wird am Reformparteitag eine eigene Säule für
Gastmitglieder und UnterstützerInnen – eine Zielgruppensäule in der
steirischen Sozialdemokratie – geschaffen: Mit dem neuen Organi
sationsstatut wird österreichweit erstmals die Möglichkeit einer Gast
mitgliedschaft geschaffen:

Das neue Statut schafft außerdem erstmals eine Regelung für Unter
stützerInnen der SPÖ Steiermark, also für Personen, die sich in
 speziellen Themen und Projektinitiativen innerhalb der Partei ein
bringen wollen. Ziel ist es dabei, jenen Menschen eine Plattform
zu bieten, die sich auf Basis sozialdemokratischer Grundwerte für
spezielle Themen und Anliegen einsetzen wollen und so die Facette
unserer Politik ein Stück bunter machen. (§ 13b) Abstimmungs und
Wahlrecht in der Stammorganisation haben dabei aber nur ordent
liche Mitglieder der SPÖ Steiermark.

2. Verpflichtende Hearings für MandatarInnen

Die MandatarInnen in Gemeinderäten, im Landtag, im National und
Bundesrat vertreten sozialdemokratische Politik gegenüber den
 Steirerinnen und Steirern. Eines der großen Ziele der steirischen
 Parteireform war es deshalb, die Bestellung für diese Ämter so trans
parent und demokratisch wie möglich zu gestalten. Mit dem neuen
Landesorganisationsstatut schafft die SPÖ Steiermark deshalb ver
pflichtende Hearings für alle KandidatInnen auf wählbaren Positionen,
um nicht nur die demokratische Kultur innerhalb der Sozialdemo
kratie, sondern auch die Vielfalt und den Einsatz unserer MandatarIn
nen auf den verschiedensten Ebenen zu steigern. Die SPÖ Steier
mark möchte noch stärker als bisher die besten Köpfe in die gesetz
gebenden Körperschaften entsenden. (§ 16)

3. Volle Gleichstellung in der SPÖ Steiermark

Mit dem neuen Landesorganisationsstatut reagiert die SPÖ Steier
mark auch auf die aktuelle Diskussion rund um die Frauenquote und
macht sich selbst zur Vorreiterin in Sachen Gleichstellung. Die stei
rische Sozialdemokratie verpflichtet sich selbst auf allen Kandida
tInnenListen mindestens 40 % jedes Geschlechts im Reißverschluss
prinzip zu reihen. Diese Regel kann aber im Sinne einer positiven Dis
kriminierung im Sinne des unterrepräsentierten Geschlechts durch
brochen werden. Auf diesem Weg soll sichergestellt werden, dass die
SPÖ in allen Gremien und öffentlichen Körperschaften mit einem
 paritätischen Team repräsentiert ist. Die steirische Sozialdemokratie
ist stolz darauf, viele gute Frauen und Männer in ihren Reihen zu
 haben und will diesen, abseits jeglicher Diskriminierung auf Basis des
Geschlechtes, die Chance geben, die beste Politik für unser Land zu
machen! (§ 15)

Besonders auf Kommunalebene bekennt sich die SPÖ Steiermark
dazu, dass Frauen und Männer gleichberechtigt in den Gemeinde
räten vertreten sind und verpflichtet sich selbst – in Zusammenarbeit
mit den SPÖ Frauen – zu Förder und Unterstützungsmaßnahmen,
um das sicherzustellen. Unsere Gesellschaft ist noch weit von der
Überwindung von Geschlechtsdiskriminierung entfernt – die steirische
Sozialdemokratie möchte ein Beispiel dafür sein, dass Gleichberech
tigung besser für uns alle ist!
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4. Die SPÖ der Regionen

Im Zuge der Parteireform hat sich die SPÖ Steiermark als eine Be
wegung aufgestellt, die in allen steirischen Großregionen mit schlag
kräftigen Organisationen aufgestellt ist. Das neue Landesorganisati
onsstatut beschließt diese Regionalisierung und schafft anhand der
alten Bezirksorganisationen insgesamt acht neue Regionalorganisa
tionen. Diese Neuerung macht Ressourcen frei für die Betreuung von
Mitgliedern und FunktionärInnen vor Ort und aktive Kampagnenarbeit
in allen Großregionen. (Abschnitt VI.) Viele der größten Herausforde
rungen, vor denen viele steirische Regionen stehen, können nur mehr
auf Regionalebene gelöst werden – die SPÖ schafft mit ihrem neuen
Statut als erste steirische Partei Handlungsspielräume auf dieser
 Ebene.

Dabei wird nicht nur klargestellt, dass die sozialdemokratische Be
wegung und ihre Vorfeldorganisationen in einer bisher noch nicht
 dagewesenen Breite in die Entscheidung der Regionalparteien einge
bunden werden (§ 42a), die SPÖ wird nichtsdestotrotz auch in Zukunft
mit neuen Servicestellen in allen (ehemaligen) Bezirkshauptstädten
vertreten sein. Gleichzeitig schafft das neue Statut auch die Möglich
keit mit Gebietsversammlungen und Fachausschüssen im Anlassfall
konkret auf regionale Probleme, Themen und Fragen einzugehen und
schafft Ressourcen, um klein und großregionale Lösungsansätze in
den verschiedensten Fragen zu entwickeln. (§  44 & 44a) Die SPÖ
 Steiermark wird damit zu einer dynamischen, regional orientierten
 Bewegung.

5. Der „kleine Parteitag“ & der „große Vorstand“

Die Möglichkeit eines Landesparteirates gibt es schon lange. Bisher
nutzte die SPÖ Steiermark diesen fast ausschließlich zur Beschluss
fassung über KandidatInnenlisten für Landes und Bundeswahlen. Mit
dem neuen Landesorganisationsstatut wird der Landesparteirat
 massiv aufgewertet. Als „kleiner Parteitag“ bietet er in Zukunft die
Chance kurzfristig und viel breiter als bisher politische Themen und
Zielsetzungen zu diskutieren und Entscheidungen zu treffen. Die SPÖ
Steiermark bekennt sich damit weiter zur Demokratisierung und
 Öffnung ihrer Entscheidungsstrukturen und will politische Entschei
dungen aus den Hinterzimmern hinein in eine offene Diskussion mit
der ganzen Bewegung holen. (§ 56)

Völlig neu wird mit dem Landesorganisationsstatut auch der Erweiter
te Landesparteivorstand eingeführt. Um tagespolitische Entscheidun
gen so breit wie möglich zu treffen schafft dieses Gremium den Platz,
um gemeinsam mit den VertreterInnen der angeschlossenen und be
freundeten Organisationen und Referate, der sozialdemokratischen
GemeindevertreterInnen und der SPÖ Frauen die politische Linie der
SPÖ Steiermark zu fixieren. (§ 58a) Nach dem gleichen Prinzip werden
mit diesem Statut auch Erweiterte Parteivorstände auf Regionalebene
geschaffen.

6. Themen- und Projektinitiativen

Eine der größten Neuerungen im neuen Landesorganisationsstatut ist
die Stärkung und Aufwertung von Themen und Projektinitiativen. In
Zukunft sollen diese Plattformen auf Regional und Landesebene eine
zentrale Stelle innerhalb der SPÖ Steiermark einnehmen und
 engagierten Köpfen aus dem ganzen Land die Möglichkeit bieten,
die Politik der steirischen Sozialdemokratie aktiv mitzugestalten. (§ 74) 
Vor allem Gastmitglieder und UnterstützerInnen nehmen innerhalb
dieser Initiativen volle Mitgliedsrechte wahr und können so beson 
ders auf klein und großregionaler Ebene ihre politischen Ideen
 einbringen.
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LANDESORGANISATIONSSTATUT  
DER SPÖ STEIERMARK

 I. Regeln, Ziele und Gliederung  
der Partei 

§ 1 Steirisches Landesorganisationsstatut 

(1) Dieses Statut regelt im Rahmen des BundesOrganisa
tionsstatuts der Sozialdemokratischen Partei Österreichs 
(SPÖ) die Tätigkeit der Landesorganisation sowie der Regio
nal und Ortsorganisationen in der Steiermark. Es beachtet 
die Bestimmungen des BundesOrganisationsstatuts bezüg
lich der Grundprinzipien der Organisation und der Entschei
dungsfindung und sieht die im BundesOrganisationsstatut 
genannten willensbildenden Organe vor. 

(2) Der Landesparteivorstand hat dieses Statut und jede 
seiner Änderungen binnen vier Wochen nach Beschluss
fassung dem Bundesparteivorstand zur Kenntnis zu bringen. 
Der Bundesparteivorstand kann binnen acht Wochen wegen 
Unvereinbarkeit mit dem BundesOrganisationsstatut – unter 
genauer Bezeichnung der unvereinbaren Bestimmungen – 
gegen das Landesparteistatut Einspruch erheben. 

(3) Wird Einspruch erhoben, hat der Landesparteivorstand 
innerhalb einer Frist von acht Wochen dem Bundesparteivor
stand mitzuteilen, ob er beschlossen hat, durch einen Antrag 
am nächsten Landesparteitag diesem Einspruch Folge zu 
leisten. Durch die Erhebung eines Einspruches treten jene 
 Teile des Statuts, die beeinsprucht wurden, nicht in Kraft.

(4) Erfolgt die Zusage gemäß Abs. 3 nicht oder trägt der 
nächste Landesparteitag dem Antrag des Landesparteivor
standes nicht Rechnung, sind dem folgenden Bundespartei
tag vom Bundesparteivorstand und vom Landesparteivor
stand Anträge vorzulegen. Der Bundesparteitag entscheidet 
endgültig.

(5) Auslegungen dieses Statuts stehen nur dem Landes
parteivorstand zu. 

(6) Für nicht in diesem Statut geregelte Fälle gilt das 
 BundesOrganisationsstatut der Sozialdemokratischen Partei 
Österreichs.

§ 2 Ziele der Sozialdemokratischen Partei 
in der Steiermark 

(1) Die SPÖ ist eine Gemeinschaft von Frauen und 
 Männern, die sich der Idee des demokratischen Sozialismus 
verpflichtet fühlen und sich zu den Grundsätzen ihres Partei
programmes bekennen. 

(2) Ziel der SPÖ Steiermark ist die Gestaltung einer Gesell
schaft, die auf den Grundwerten Freiheit, Gleichheit, Gerech
tigkeit und Solidarität aufbaut. Diese soziale Demokratie wird 
durch die lebendige Weiterentwicklung und ständige Erneue
rung der Demokratie in allen Lebensbereichen erreicht. Die 
Grundlage der Politik ist das beschlossene Parteiprogramm. 

(3) Die SPÖ Steiermark bekennt sich zu ihrer Aufgabe und 
Verantwortung im Sinn des österreichischen Parteiengeset
zes, nach dem die Existenz und Vielfalt politischer Parteien 
wesentliche Bestandteile der demokratischen Ordnung der 
Republik Österreich und des Landes Steiermark sind und die 
Mitwirkung an der politischen Willensbildung zu den primären 
Aufgaben der politischen Parteien gehört. Dieser Auftrag leitet 
sich aus dem Artikel 1 der Österreichischen Bundesverfas
sung ab: Österreich ist eine demokratische Republik. Ihr 
Recht geht vom Volk aus. 

(4) Die SPÖ Steiermark erfüllt ihre politische Aufgabe 
 darüber hinaus auch in Zusammenarbeit mit gleich gesinnten 
politischen Kräften im internationalen Maßstab. Sie wirkt 
 deshalb innerhalb der Europäischen Union als Teil der 
 „Sozialdemokratischen Partei Europas“ und nimmt an welt
weiten politischen Tätigkeiten teil.

§ 2a Gliederungen 

(1) Die Gliederung der Landesorganisation Steiermark 
 erfolgt grundsätzlich nach der politischen territorialen Gliede
rung der Regionen bzw. Gemeinden.

(2) Die Landesorganisation Steiermark gliedert sich grund
sätzlich in Ortsorganisationen bzw. Sektionen sowie Regio
nalorganisationen. 

§ 2b Sitzungseinladungen,  
Anwesenheits- und Beschlussquoren 

(1) Die Einladung zu einer Sitzung, Versammlung oder 
 Tagung eines nach diesem Statut vorgesehenen Gremiums 
bzw. Organs ist den stimmberechtigten Mitgliedern unter 
 Angabe der Tagesordnung auf Stadt und Ortsebene min
destens 10 Tage, auf Regional und Landesebene mindes
tens 14 Tage vorher zu übermitteln. (EMail, Poststempel).  
Bei kurzfristiger übermittelten Einladungen können die 
 Bestimmungen des Abs.  3 nicht zur Anwendung kommen. 
Die Einladung erfolgt durch die/den Vorsitzenden, bei deren/
dessen andauernder Verhinderung durch eine/n Stellvertre
ter/in. 
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(2) Für einen Beschluss eines nach diesem Statut einge
setzten Gremiums bzw. Organs ist grundsätzlich die An
wesenheit der Hälfte der stimmberechtigten Mitglieder bzw. 
Delegierten, darunter die/der Vorsitzende oder eine/r ihrer/
seiner StellvertreterInnen erforderlich.

(3) Sind zu Beginn einer Sitzung, Versammlung oder 
 Tagung von Gremien und Organen weniger als die Hälfte der 
stimmberechtigten Mitglieder oder Delegierten anwesend, 
 erwächst die Beschlussfähigkeit nach einer Zuwartezeit von 
einer halben Stunde unter der Voraussetzung, dass die Ein
ladung nach Abs. 1 rechtzeitig erfolgte, wenn mindestens 
10 % der Stimmberechtigten, mindestens aber zwei Perso
nen anwesend sind.

(4) Mitgliederversammlungen können ihre Beschlüsse 
 unabhängig von der Anzahl der anwesenden Stimmberech
tigten fassen, wenn sie gemäß Abs. 1 eingeladen wurden.

(5) Sämtliche nach diesem Statut eingesetzten Gremien 
fassen ihre Beschlüsse mit einfacher Mehrheit der abge
gebenen Stimmen sofern im Statut keine 2/3Mehrheit vor
gesehen ist.

(6) Alle Beschlüsse nach diesem Statut, ausgenommen 
Wahlen und Abstimmungen über KandidatInnen können in 
begründeten Fällen auch im Umlaufweg gefasst werden. Der 
Landesparteivorstand kann verbindliche Richtlinien zu Um
laufbeschlüssen beschließen.

(7) Jedes nach diesem Statut eingesetzte Gremium ist 
 berechtigt, zur Einbindung in die politische Arbeit zu seinen 
Sitzungen Gäste einzuladen. 

 II. Parteimitgliedschaft,  
Gastmitgliedschaft,  
UnterstützerInnnen

§ 3 Voraussetzungen 
für die Mitgliedschaft 

(1) Mitglied der SPÖ kann jede Person werden, die sich zu 
deren Grundsätzen bekennt und bereit ist, die in diesem 
 Statut festgelegten Pflichten zu erfüllen. Jedes Mitglied ist 
dazu aufgerufen, seine Rechte wahrzunehmen und sich aktiv 
an der politischen Willensbildung zu beteiligen. Das Min
desteintrittsalter ist das vollendete 16. Lebensjahr. 

(2) Mitglieder anderer politischer Parteien oder wahl
werbender Gruppierungen sowie SympathisantInnen extre
mistischer oder demokratiefeindlicher Organisationen können 
nicht Mitglieder der SPÖ sein.

§ 4 Aufnahme von Mitgliedern 

(1) Die Bewerbung um die Mitgliedschaft in der SPÖ ist an 
eine Ortsorganisation, Sektion oder Betriebsorganisation zu 
richten. Gegen eine Aufnahme kann sich der Ortsvorstand, 
Sektionsvorstand bzw. Vorstand der Betriebsorganisation bei 
Nichterfüllen der im § 3 festgelegten Voraussetzungen ent
scheiden.

(2) Gegen die Ablehnung der Bewerbung um die Mitglied
schaft steht der/dem BewerberIn ein Berufungsrecht an die 

Landesorganisation, gegen deren Entscheidung ein solches 
an die Bundesorganisation zu. 

(3) Der Regionalvorstand hat das Recht, Aufnahme und 
Ablehnungsbeschlüsse des Ortsausschusses (Sektionsaus
schusses) nach Anhörung der Ortsorganisation (Sektion) 
nach Eintreffen des Beschlusses in der Regionalgeschäfts
stelle abzuändern. Gegen solche Entscheidungen des Regio
nalvorstandes steht dem Ortsvorstand, Sektionsvorstand 
bzw. Vorstand der Betriebsorganisation wie auch der/dem 
abgelehnten BewerberIn ein Berufungsrecht gemäß Abs.  2 
zu. 

(4) Jede an dem Aufnahmeverfahren beteiligte Organisa
tion hat ihre Entscheidung binnen acht Wochen zu treffen.

§ 5 Rechte der Mitglieder 

Jedes Mitglied hat – entsprechend den Bestimmungen 
des BundesOrganisationsstatuts und dieses Statuts – das 
Recht 

1. auf volle Information und freie Diskussion aller Gegen
stände im Rahmen der innerparteilichen Willensbildung; 

2. an der Wahl der Organe und Vertrauenspersonen der SPÖ 
und an der Willensbildung der Partei [z. B. Vorwahlen (§ 7), 
Mitgliederbefragung (§§ 6 und 16 Abs. 2)] teilzu nehmen; 

3. sich um die Mitarbeit und die Wahl zur Vertrauensperson 
(§ 14) der Partei zu bewerben; 

4. sich in politischen und organisatorischen Fragen schriftlich 
an den zuständigen Regional oder den Landesparteivor
stand zu wenden; der innerhalb von acht Wochen zu ant
worten hat;

5. sich wegen nicht statutenkonformer Sachverhalte an die 
Landesparteikontrolle (§ 62) zu wenden, die innerhalb von 
acht Wochen zu antworten hat;

6. seine Ortsorganisation/Sektion innerhalb der Steiermark 
frei zu wählen.

§ 6 Mitbestimmung der Mitglieder 

(1) Mitglieder der SPÖ haben das Recht, bei der Entschei
dung wichtiger politischer Fragen und bei der Auswahl von 
KandidatInnen der SPÖ nach Maßgabe der Bestimmungen 
dieses Statuts mitzubestimmen. 

(2) Eine Mitgliederbefragung zur Erkundung des Willens 
der Parteimitglieder zu wichtigen politischen Fragen und 
 Themen, die die jeweilige konkrete Arbeit der betreffenden 
Ebene berühren, ist durchzuführen, wenn dies vom Partei
vorstand des jeweiligen Organisationsbereiches (Sektion, 
Orts, Regional oder Landesorganisation) beschlossen oder 
von mindestens 10  % der Mitglieder des Organisations
bereiches verlangt wird. Eine Mitgliederbefragung auf Regio
nal oder Landesebene ist ebenso durchzuführen, wenn dies 
die Parteivorstände von Stadt und Ortsorganisationen der 
Region oder des Landes verlangen, die insgesamt zumindest 
15 % der Parteimitglieder vertreten. 

(3) Für die Durchführung und Überwachung der Mit
gliederbefragung sorgt die Wahlkommission des jeweiligen 
Organisationsbereiches. Die Mitgliederbefragung hat so zu 
erfolgen, dass die Mitglieder der SPÖ ihren Willen in geheimer 
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Abstimmung kundtun, und zwar durch die Beantwortung 
 einer oder mehrerer Fragen, deren Antwortmöglichkeiten ent
weder „ja“ oder „nein“ lauten, oder durch die Entscheidung 
für eine von mehreren vorgegebenen Alternativen. Die Wahl
kommission zählt die Stimmen aus, stellt das Abstimmungs
ergebnis fest und teilt dieses dem zuständigen Organ des 
 jeweiligen Organisationsbereiches zur weiteren Veranlassung 
mit.

(4) Ein Themenrat ist zu einem bestimmten Thema einzu
berufen, wenn er von den in Abs. 2 angeführten Mehrheiten 
verlangt wird.

§ 7 Vorwahlen 

(1) Die Auswahl von KandidatInnen der SPÖ für Gemein
deratswahlen und Wahlen der Grazer Bezirksvertretung ist in 
Form von Vorwahlen so durchzuführen, dass die Mitglieder 
die Möglichkeit haben, ihren Willen geheim kundzutun, wenn 
dies 

a) der listenerstellende Organisationsbereich beschließt oder

b) mindestens ein Drittel der Mitglieder des Organisationsbe
reiches schriftlich verlangt. 

(2) Bei Vorwahlen sind die Regelungen der §§ 15 und 16 
sinngemäß anzuwenden und die von den zuständigen 
 Organen der SPÖ vorgeschlagenen KandidatInnenListen 
den SPÖMitgliedern des jeweiligen Organisationsbereiches 
zur Abstimmung vorzulegen. Diese können durch den Wahl
vorgang verändert werden. 

(3) Der Wahlvorgang bei Vorwahlen ist durch die Wahl
kommission des jeweiligen Organisationsbereiches zu organi
sieren und zu überwachen. Die Wahlkommission zählt die 
Stimmen aus, stellt das Wahlergebnis fest und teilt dieses 
dem zuständigen Organ des jeweiligen Organisations
bereiches zur weiteren Veranlassung mit. 

(4) Das Ergebnis der Vorwahl ist verbindlich, wenn mehr 
als 50% der Parteimitglieder daran teilnehmen. Dieses Er
gebnis ist vom Regionalvorstand beschlussmäßig zu be
stätigen. 

(5) Bei geringerer Beteiligung hat das Ergebnis der Vor
wahl Empfehlungscharakter. 

(6) Die Bundes und die Landespartei haben einheitliche 
Regelungen über die Fairness und den zulässigen Einsatz von 
Werbemitteln bei Vorwahlen zu treffen. Über deren Einhaltung 
haben die Wahlkommissionen zu wachen. Verstöße dagegen 
sind zu ahnden. 

(7) Modelle für Vorwahlen sind durch den Landesvorstand 
des GemeindevertreterInnenverbandes im Einvernehmen mit 
dem Landesparteivorstand zu erarbeiten, zu beschließen und 
den Ortsorganisationen zur Durchführung bekannt zu geben.

§ 8 Pflichten der Mitglieder 

Jedes Mitglied hat die Pflicht:

1. die Grundsätze der SPÖ, das BundesOrganisationsstatut 
und dieses Statut zu befolgen; 

2. durch sein Verhalten das Ansehen und die Politik der SPÖ 
im Sinn der im Programm festgelegten Grundsätze zu 
 fördern; 

3. keine gegen Ziele und Grundsätze des Parteiprogrammes 
bzw. der im demokratischen Willensbildungsprozess fest
gelegten Politik der SPÖ gerichteten Aktionen durch
zuführen, insbesondere nicht in Gemeinschaft mit An
gehörigen anderer Parteien; 

4. den vom Bundesparteitag festgelegten Mitgliedsbeitrag 
zu leisten.

§ 9 Mitgliedschaft in Berufsorganisationen 

Jedem Mitglied wird empfohlen, der seinem Beruf ent
sprechenden sozialdemokratischen Vertretungsorganisation 
anzugehören.

§ 10 Mitgliedsbeitrag

(1) Zur Deckung der für die Verwirklichung der Ziele der 
SPÖ erforderlichen Ausgaben wird ein Mitgliedsbeitrag ein
gehoben, dessen Höhe und eventuelle Staffelung in der Höhe 
vom Bundesparteitag nach den Vorgaben des Bundesstatuts 
festgesetzt wird.

(2) Die Aufteilung des Mitgliedsbeitrages zwischen Lan
desorganisation, Regional und Ortsorganisationen (Sek
tionen) wird durch Beschluss des Landesparteivorstandes 
 geregelt.

(3) Für außerordentliche Aufgaben können vom Landes
parteivorstand Fonds eingerichtet werden. 

(4) Die Leistung des Mitgliedsbeitrages ist dem Mitglied in 
geeigneter Weise zu bestätigen.

§ 11 Beendigung der Mitgliedschaft 

(1) Die Mitgliedschaft endet durch Tod, Austritt, Streichung 
oder Ausschluss.

(2) Ein Austritt liegt vor, wenn das Mitglied dies durch 
schriftliche Erklärung oder durch die Rückgabe der Mitglieds
legitimation kundtut. 

(3) Ein Mitglied, das trotz schriftlicher Mahnung länger als 
sechs Monate mit den Mitgliedsbeiträgen im Rückstand ist, 
kann von seiner Ortsorganisation (Sektion) im Einvernehmen 
mit der Regionalorganisation aus der Mitgliederliste ge
strichen werden. Das Mitglied ist von der Streichung schrift
lich zu verständigen. Die Streichung ist über Einspruch des 
gestrichenen Mitglieds und nach Bezahlung des fälligen 
 Mitgliedsbeitrages sofort rückgängig zu machen.

§ 12 Ruhen der Mitgliedschaft, Ausschluss 

(1) Wird in einem Schiedsgerichtsverfahren ein Antrag auf 
Ausschluss aus der SPÖ behandelt, kann jenes Organ, das 
die Einsetzung des Schiedsgerichts beschlossen hat, das 
Ruhen der Mitgliedschaft bis zur Entscheidung des Schieds
gerichts beschließen. 

(2) Der Landesparteivorstand kann bei einem schweben
den gerichtlichen Strafverfahren das Ruhen der Partei
mitgliedschaft und der Parteifunktion(en) verfügen. 

(3) Die Mitgliedschaft ruht auch während der Dauer einer 
Berufung gegen die Entscheidung eines Schiedsgerichts, das 
auf Ausschlussaus aus der SPÖ erkannt hat.
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(4) Ein Ausschluss aus der SPÖ kann grundsätzlich nur 
durch ein Landes bzw. Bundesschiedsgericht nach einem 
den Bestimmungen der §§ 70 bis 74 des Organisations
statuts des Bundes entsprechenden Verfahren ausge
sprochen werden. 

(5) In besonders dringlichen Fällen kann der Landespartei
vorstand, um politische Gefahren für die SPÖ abzuwenden, 
den Ausschluss eines Mitgliedes verfügen, das gegen Be
stimmungen dieses Statutes schwerwiegend verstoßen hat 
oder aufgrund einer mit Vorsatz begangenen Handlung zu 
einer unbedingten Freiheitsstrafe von mehr als einem Jahr 
verurteilt wurde. Der Beschluss ist mit einer qualifizierten 
Mehrheit von mindestens 2/3 der anwesenden stimmberech
tigten Mitglieder des Landesparteivorstandes zufassen. 

(6) Der Landesparteivorstand ist aber berechtigt, bei ge
ringen Vergehen eine mildere Sanktion festzusetzen, wie z. B. 
ein auf Zeit ausgesprochenes Parteifunktionsverbot. 

(7) Während der Dauer des Funktionsverbotes darf dieses 
Mitglied auch auf keinen Wahlvorschlag der SPÖ für ein 
 öffentliches Mandat aufgenommen werden oder sich selbst 
darum bewerben. 

(8) Das Mitglied hat das Recht, binnen einer Woche nach 
Empfang der schriftlichen Verständigung dagegen Einspruch 
zu erheben und die Einsetzung eines Schiedsgerichts zu ver
langen. Bis zur Entscheidung des Schiedsgerichts ruhen bei 
einem ausgesprochenen Funktionsverbot die vom Beschluss 
des jeweiligen Vorstandes betroffenen Funktionen. Bei einem 
Beschluss auf Ausschluss ruht die Mitgliedschaft einschließ
lich aller damit verbundenen Rechte. Bei Fristversäumnis ist 
eine Berufung zurückzuweisen.

(9) Ein Mitglied kann mit begründetem Ansuchen das 
 Ruhen der Mitgliedschaft bei seiner Mitgliedsorganisation 
 beantragen. Wenn der Vorstand der Mitgliedsorganisation 
positiv darüber entscheidet, ruhen ab diesem Zeitpunkt sämt
liche Rechte und Pflichten des Mitgliedes.

§ 13 Wiedereintritt 

(1) Der Wiedereintritt eines ruhenden, ausgetretenen oder 
gestrichenen Mitgliedes ist jederzeit möglich. 

(2) Der Antrag auf Wiederaufnahme eines aus der SPÖ 
ausgeschlossenen ehemaligen Mitgliedes kann sowohl von 
der betroffenen Person als auch von einer Regional oder der 
Landesorganisation gestellt werden. Der Antrag ist an jenes 
Organ (Landes oder Bundesparteivorstand) zu richten, das 
das Schiedsgericht in letzter Instanz eingesetzt hat. Dieses 
Organ hat über den Antrag binnen drei Monaten zu entschei
den. Dies gilt sinngemäß, wenn ein Mitglied, gegen das ein 
Schiedsgerichtsverfahren beantragt wurde oder im Laufen ist, 
vor Abschluss des Verfahrens ausgetreten ist. 

(3) Lehnt der Landesparteivorstand die Wiederaufnahme 
ab oder trifft keine fristgerechte Entscheidung, ist innerhalb 
von vier Wochen – die Frist beginnt mit dem Tag der Ver
ständigung über die Ablehnung der Wiederaufnahme – eine 
Berufung an den Bundesparteivorstand zulässig. 

(4) Im Beschluss auf Wiederaufnahme kann festgestellt 
werden, dass das wieder aufgenommene Mitglied während 
einer bestimmten Zeit keine Funktion(en) ausüben darf.

§ 13a Gastmitgliedschaft

(1) Wer die Grundwerte der SPÖ anerkennt, kann ohne 
Mitglied zu werden den Status eines Gastmitglieds der SPÖ 
Steiermark erhalten. Gastmitglieder können an ihrer örtlichen 
Mitgliederversammlung teilnehmen. Sie haben dort Rede, 
Antrags und Personalvorschlagsrechte. Das Recht an Wah
len und Abstimmungen teilzunehmen sowie gewählten 
 Gremien anzugehören ist für Gastmitglieder auf Themen und 
Projektinitiativen (§ 74) und temporäre Fachausschüsse 
(§ 44a) beschränkt.

(2) Der Antrag auf Gastmitgliedschaft ist schriftlich zu stel
len und mit der Anerkennung der Schiedsgerichtsbarkeit der 
Partei verbunden. Die Gastmitgliedschaft gilt für ein Jahr und 
kann längstens um ein weiteres Jahr verlängert werden.

(3) Für Gastmitglieder gelten § 4, § 5 Z. 1, 4 und 5, § 8 
(ausgenommen Abs. 4) und § 11 bis 13. 

§ 13b UnterstützerInnnen

(1) Interessierte können ohne Mitglied der SPÖ Steiermark 
zu werden den Status einer Unterstützerin/eines Unter
stützers erhalten. UnterstützerInnnen können in Themen 
oder Projektinitiativen (§ 74) die vollen Mitgliedsrechte wahr
nehmen.

(2) Der Antrag auf Status einer Unterstützerin/eines 
 Unterstützers ist schriftlich zu stellen und mit der Anerken
nung der Schiedsgerichtsbarkeit der Partei verbunden. 

(3) Für UnterstützerInnnen gelten § 4, § 8 (ausgenommen 
Abs. 4) und § 11 bis 13 sowie in Bezug auf die konkrete 
 Themen oder Projektinitiative § 5 Z. 4.

§ 13c Richtlinien für Gastmitglieder und 
UnterstützerInnnen

Der Landesparteivorstand kann Richtlinien zur Öffnung 
der Partei für Gastmitglieder oder UnterstützerInnnen erlas
sen und einen gesonderten Mitgliedsbeitrag für Gastmit
glieder festlegen.

 III. Vertrauenspersonen,  
Gleichstellung

§ 14 Vertrauenspersonen,  
MitgliederreferentInnen

(1) Die Verbindung zwischen der Parteiorganisation und 
ihren Mitgliedern und WählerInnen wird von den Vertrauens
personen hergestellt. Vertrauenspersonen sind Mitglieder, die

a) in eine Funktion gewählt wurden, 

b) mit einer besonderen Aufgabe betraut oder 

c) auf einer Liste der SPÖ in einen Vertretungskörper gewählt 
worden sind. 

(2) Vertrauenspersonen haben das Recht auf die für ihre 
Funktion notwendige Information und Ausbildung, für die von 
der Parteigeschäftsführung in Zusammenarbeit mit den 
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 Bildungsorganisationen, der Steirischen Geschäftsstelle des 
Dr.KarlRennerInstitutes und des GemeindevertreterInnen
verbandes vorzusorgen ist. 

(3) Die Vertrauenspersonen sind verpflichtet, das Infor
mations und Ausbildungsangebot der SPÖ wahrzunehmen, 
wenn die vermittelten Inhalte für die Ausübung der Tätigkeit 
wesentlich sind und eine entsprechende Ausbildung bzw. 
Weiterbildung nicht nachgewiesen wird.

(4) Jede Gemeinde, Regional und die Landesorganisa
tion hat eine Mitgliederreferentin/einen Mitgliederreferenten zu 
nominieren. Dieser hat die Aufgaben:
 die Mitglieder, die Gastmitglieder und die UnterstützerIn

nen laufend zu betreuen 
 deren Anliegen an die zuständigen Gremien weiterzuleiten 

 sowie
 Initiativen zur Werbung neuer Mitglieder zu setzen.

§ 15 Gleichstellung 

(1) Die SPÖ tritt für die volle Gleichstellung von Frauen und 
Männern ein und setzt sich zum Ziel, diesen Grundsatz auch 
in ihrer eigenen politischen Arbeit, bei der Zusammensetzung 
aller ihrer Gremien und bei der Erstellung ihrer KandidatInnen
listen zu verwirklichen. Wahlvorschläge die nicht Abs. 2, 3, 5, 
5a, 5b entsprechen, sind somit zurückzuweisen.

(2) Sowohl bei der Wahl von FunktionärInnen als auch bei 
der Erstellung von KandidatInnenlisten ist sicher zu stellen, 
dass nicht weniger als 40  % Frauen und nicht weniger als 
40 % Männer vertreten sind. Bis zur endgültigen Zusammen
fassung sind getrennt jeweils eine Kandidatinnen und eine 
Kandidatenliste zu führen. 

(3) Jene Organe der SPÖ, die für die Erstellung von Wahl
vorschlägen bzw. von Vorschlägen für KandidatInnenlisten 
und für die Wahl in Gremien verantwortlich sind, haben die in 
diesem Statut festgelegte Quote einzuhalten. Die Erstellung 
ist mit der jeweiligen Frauenorganisation verpflichtend abzu
stimmen. 

(4) Sowohl bei der Durchführung von Abstimmungen über 
Wahlvorschläge als auch bei der Durchführung von Vor wahlen 
und bei der Abstimmung über KandidatInnenlisten sind ge
eignete Vorsorgen zu treffen, durch die – bei voller Wahrung 
der demokratischen Entscheidungsfreiheit von Delegierten 
bzw. Mitgliedern – die Einhaltung dieser Quote sichergestellt 
wird. 

(5) Bei der Erstellung der KandidatInnenlisten ist darauf zu 
achten, dass die Einhaltung dieser Quote nicht nur innerhalb 
der Gesamtzahl der KandidatInnen gewährleistet ist, sondern 
insbesondere auch unter den voraussichtlich wählbaren 
 KandidatInnen. 

(5a) Auf Regional und Landeswahlkreislisten ist innerhalb 
der ersten Hälfte der Gesamtliste durch abwechselndes 
 Zuordnen aus der Kandidatinnen und der Kandidatenliste 
das Reißverschlussprinzip zwischen Kandidatinnen und Kan
didaten anzuwenden, das immer erst nach der/dem landes
weiten SpitzenkandiatIn beginnt. Dieses Prinzip kann aber zu 
Gunsten des unterrepräsentierten Geschlechts durchbrochen 
werden.

(5b) Bezüglich Ortspartei und Gemeindewahlvorschlägen 
ist in Koordination mit der zuständigen Frauenorganisation 

und der Regionalorganisation alles zu veranlassen, dass es 
genügend geeignete Kandidatinnen und Kandidaten gibt. Ist 
Letzteres nicht der Fall, sind Abs. 1, 2, 5 und 5a teilweise oder 
zur Gänze nicht anzuwenden.

(6) Scheidet ein(e) MandatarIn aus, ist die/der zur Nach
rückung Anstehende verpflichtet, das Mandat nicht anzu
nehmen, sofern nur dadurch die Einhaltung der Vorgaben des 
Abs. 2 erreicht werden kann. 

(7) Bei Verstößen gegen Abs.  2 bis 6 ist betreffend der 
Erstellung von KandidatInnenlisten wie folgt vorzugehen: 

a) Bei Wahlen zum Landtag ist die Landesliste so zu erstel
len, dass der entsprechende Ausgleich auf den wählbaren 
Plätzen geschaffen wird. 

b) Bei Wahlen zum Nationalrat ist ein entsprechender Aus
gleich auf den wählbaren Plätzen, zuerst auf den Landes
listen sicherzustellen. Sollte dies nicht möglich sein, ist der 
entsprechende Ausgleich über die Bundesliste zu gewähr
leisten. 

c) Hat der Ausgleich über die Bundesliste zu erfolgen, 
 können aus der Steiermark bis zur Erfüllung der betrof
fenen Bestimmungen nur KandidatInnen jenes Geschlech
tes auf den wählbaren Plätzen Aufnahme finden, für die 
der Ausgleich geschaffen werden muss. 

d) Nicht betroffen von den Bestimmungen der lit. a bis c sind 
sozialdemokratische Mitglieder der Landesregierung. 

(8) Die Einhaltung der vorstehenden Bestimmungen ist 
durch die jeweils zuständige Parteikontrolle zu überprüfen, 
die darüber analog § 54 Abs. 3, letzter Satz des Bundes
parteistatuts schriftlich und mündlich berichtet. Falls der 
 Bericht ergibt, dass die Quote nicht erfüllt ist, ist vom betrof
fenen Vorstand auch ein jährlicher Fortschrittsbericht zur 
Frauenförderung vorzulegen. Dem Vorstand der nächst
höheren Organisationsebene ist darüber umgehend schrift
lich und mündlich zu berichten. Außerdem ist unter Mit
wirkung der SPÖFrauen eine Übersicht (Frauen/Männer mit 
Prozentangaben in den einzelnen Gemeinderäten bzw. Wahl
kreisen auf gewählten Plätzen) als schriftlicher Quotenbericht 
für die/den jeweilige/n Parteikonferenz oder tag zu erstellen 
und aufzulegen.

(9) Bezogen auf Gremien bzw. Listen der Frauenorganisa
tionen ist dieser § 15 nicht anzuwenden.

 IV. Kandidaturen, Wahlordnung,  
Pflichten von MandatarInnen

§ 16 Kandidaturen 

(1) Die Aufnahme in einen Wahlvorschlag der SPÖ kann 
nur erfolgen, wenn die/der KandidatIn 

a) die SPÖ in schriftlicher Form ermächtigt, in ihrem/seinem 
Namen auf das Mandat bezogene Erklärungen mit Aus
nahme des Mandatsverzichtes eines(r) Abgeordneten ab
zugeben und 

b) sich bei Kandidaturen für Landtags, Nationalrats und 
Europaparlamentswahlen einem Hearing gemäß Abs. 2 
unterzieht. 
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(1a) Bei der Erstellung der KandidatInnenlisten für Land
tags und Nationalratswahlen hat der Landesparteivorstand 
das Recht, im Vorfeld mit den betreffenden Regionalvorstän
den je Region eine/n KandidatIn zu nominieren.

(2) Jede/r KandidatIn gemäß Abs. 1 lit. b hat sich für min
destens jene Listenplätze, die dem voraussichtlichen Ausmaß 
der an die SPÖ zu vergebenden Mandate zuzüglich einem 
weiteren Mandat entspricht, auf der jeweils zuständigen 
 Ebene einem Hearing zu unterziehen. Diese Mandatsberech
nungen erfolgen verbindlich durch die Landesorganisation.

(3) Der Landesparteivorstand muss in Absprache mit den 
Regionalorganisationen rechtzeitig einen verbindlichen Krite
rienkatalog für die Hearings gemäß Abs. 2 festlegen. 

(4) Die vom Landesparteivorstand gemeinsam mit den 
(Regional) Wahlkreisorganisationen (§ 49) auf Basis der 
 Hearings erarbeiteten Wahlvorschläge werden den (Regional) 
Wahlkreiskonferenzen (§ 49 Abs. 3) vorgelegt.

(5) Die (Regional)Wahlkreiskonferenz beschließt in ge
heimer Abstimmung die (Regional) Wahlkreisliste. Die Liste 
hat den Vorgaben des § 15 Abs. 2 und 5a zu entsprechen. 

(6) Die Landesorganisation hat ihren Vorschlag für die 
 Landesparteiliste unter Berücksichtigung der Hearings und 
der Vorgaben des § 15 Abs.  2, 5 und 5a sowie nach vor
hergehender Beratung mit den Wahlkreisorganisationen und 
der Landesfrauenorganisation zu erstellen.

(7) Die Landesorganisation hat die von den (Regional)
Wahlkreiskonferenzen beschlossenen (Regional) Wahlkreis
listen abzuändern, wenn sie die Vorgaben des § 15 Abs. 2, 5 
und 5a – entweder für sich oder in ihrer Zusammenfügung – 
nicht erfüllen. Andere Änderungen sind nicht zulässig.

(8) Die Aufstellung der steirischen KandidatInnen für den 
Bundesrat erfolgt unter Berücksichtigung des Abs. 2 vom 
Landesparteivorstand im Einvernehmen mit dem SPÖLand
tagsklub nach vorhergehender Beratung mit der Landesfrau
enorganisation. Die Aufstellung hat den Vorgaben des § 15 
Abs.  2 und 5a zu entsprechen. Die Aufstellung bedarf der 
 Zustimmung des Bundesparteivorstandes, der endgültig ent
scheidet, wenn ein Einvernehmen zwischen Landesparteivor
stand, SPÖLandtagsklub und Landesfrauenorganisation 
nicht zustande kommt. 

(9) KandidatInnen auf Listen der SPÖ können grundsätz
lich nur Mitglieder der SPÖ sein. Im Sinn der Öffnung der 
 Partei ist die Kandidatur von Nichtmitgliedern, die keiner 
 anderen Partei angehören und deren politische Haltung im 
Einklang mit dem Programm der SPÖ steht, möglich, wenn 
die für die Nominierung zuständige Wahlkommission einen 
solchen Vorschlag einbringt und die für die Beschlussfassung 
über Kandidaturen zuständige Mitgliederversammlung oder 
Delegiertenkonferenz dies nach allen für Kandidaturen gelten
den Regeln beschließt. Auch solche KandidatInnen haben 
sich den sie betreffenden Bestimmungen dieses Statuts und 
des BundesOrganisationsstatuts zu unterwerfen.

(10) Die Kandidatur von Parteimitgliedern auf anderen 
 Listen, unabhängig davon, ob eine eigene Parteiliste ein
gereicht wurde oder nicht, sowie Listenkoppelungen, erfor
dern die Zustimmung des Landesparteivorstandes, der end
gültig entscheidet.

§ 17 Unvereinbarkeiten von Mandaten und 
Funktionen 

(1) Vertrauenspersonen dürfen mehrere Funktionen nur 
ausüben, wenn dadurch
a) die demokratische Willensbildung in der SPÖ nicht ein

geengt wird,
b) die Kontrolle in der SPÖ nicht behindert wird oder 
c) eine Überlastung der einzelnen Funktionärin/des ein zelnen 

Funktionärs, die die volle Ausübung der ihr/ihm übertrage
nen Aufgaben verhindert, nicht eintritt. 
(2) Nachfolgende Mandate sind nicht miteinander ver

einbar:
a) Mitglieder des Nationalrates;
b) Mitglieder des Bundesrates;
c) Mitglieder eines Landtages;
d) Mitglieder des Europäischen Parlaments;
e) BürgermeisterInnen einer Gemeinde mit mehr als 3.000 

EinwohnerInnen.
f) Stadtsenats/Gemeindevorstandsmitglieder einer 

Ge meinde mit mehr als 50.000 EinwohnerInnen.

(3) Das Mandat eines Mitgliedes der Landesregierung ist 
mit allen genannten Mandaten mit Ausnahme des Landtags
mandates unvereinbar.

(4) Ausnahmen von der Unvereinbarkeit nach Abs.  2 
 können nur individuell durch Beschluss des Landespartei
vorstandes zugelassen werden. Auf diese Personen ist § 22 
Abs. 2 und 3 des BundesOrganisationsstatuts anzuwenden.

(5) MandatarInnen, die den Bestimmungen der Abs.  1  
bis 3 zuwider handeln, sind von den zuständigen Parteigremi
en auf ihre Pflichten hinzuweisen. Gegen Parteimitglieder, die 
diese Bestimmungen dennoch verletzen, ist vom Partei
vorstand jener Organisation, die das Mitglied nominiert hat, 
ein Schiedsgerichtsverfahren einzuleiten. 

§ 18 Wahlen, Abstimmungen,  
Wahlordnung der SPÖ 

(1) Alle Wahlen bzw. Abstimmungen über Kandidaturen 
nach diesem Statut sind in geheimer Abstimmung (Wahlzelle, 
Stimmzettel, Urne) vorzunehmen. Wenn es einstimmig 
 beschlossen wird, kann die Abstimmung auf Ortsorganisa
tionsebene mit Handzeichen erfolgen.

(2) Gewählt ist, wer mehr als die Hälfte der abgegebenen 
gültigen Stimmen erhalten hat. Erreichen mehr Personen die 
Mehrheit als zu wählen waren, gelten diejenigen als gewählt, 
die die meisten Stimmen erhalten haben. Erreichen weniger 
Personen die Mehrheit als zu wählen waren, ist ein weiterer 
Wahlgang durchzuführen, soweit § 16 nichts anderes be
stimmt. 

(3) Wahlen von Vertrauenspersonen und KandidatInnen für 
öffentliche Vertretungskörperschaften sind nach eingehender 
Information der Mitglieder bzw. Delegierten nach den Be
stimmungen dieses Statuts und nach freier Diskussion der 
Wahlvorschläge durchzuführen.

(4) Vertrauenspersonen und KandidatInnen in Ortsorgani
sationen und Sektionen werden von der Mitgliederversamm
lung gewählt. 
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(5) Vertrauenspersonen und KandidatInnen der Regional
organisation werden von der Regionalkonferenz gewählt. 

(6) Vertrauenspersonen und KandidatInnen der (Regional) 
Wahlkreise werden von der (Regional) Wahlkreiskonferenz 
gewählt.

(7) Vertrauenspersonen und KandidatInnen der Landes
organisation werden vom Landesparteitag, vom Landes
parteirat bzw. vom Landesparteivorstand gewählt. 

(8) Vom Orts bzw. Sektionsausschuss, von der Regional
konferenz und vom Landesparteitag sind zur Durchführung 
von Wahlen ständige Wahlkommissionen einzusetzen. 

(9) Wahlvorschläge für Vertrauenspersonen und Kandi
datInnen für öffentliche Mandate auf der Orts und Sektions
ebene sind den jeweils wahlberechtigten Mitgliedern min
destens 7  Tage, auf der Regional, Landes und Bundes
ebene den wahlberechtigten Delegierten mindestens 14 Tage 
vor der Wahl bekannt zu geben. 

(10) Als Wahlvorschläge gelten neben den Vorschlägen 
von Wahlkommissionen Anträge von delegierungsberech
tigten Organisationen, Anträge von Delegierten sowie Be
werbungen von Parteimitgliedern im Sinn der Mitglieder
rechte. Diese Anträge und Bewerbungen sind der Wahl
kommission mindestens 21  Tage vor der Wahl mitzuteilen. 
Verspätet eingelangte Wahlvorschläge können nur berück
sichtigt werden, wenn dies von mindestens zwei Dritteln der 
anwesenden wahlberechtigten Delegierten in geheimer 
 Abstimmung beschlossen wird.

§ 19 Wahl- und Antragskommissionen

(1) Wahl und Antragskommissionen für den Landes
parteitag, eine Regionalkonferenz oder eine (Regional) Wahl
kreiskonferenz werden vom jeweiligen Organisationsbereich 
anlässlich der Einberufung nach den folgenden Bestimmun
gen bestellt und bestätigt. 

(2) In die Wahlkommission für den Landesparteitag ent
senden jedenfalls je ein Mitglied:

a) jede Regionalorganisation,

b) der Landesparteivorstand,

c) die GewerkschafterInnen in der SPÖ,

d) der Landesfrauenvorstand,

e) der Landesbildungsvorstand,

f) die „Arbeitsgemeinschaft 60 Plus“,

g) die Sozialistische Jugend und

h) die Arbeitsgemeinschaft Junge Generation.

(3) In die Antragskommission für den Landesparteitag ent
senden die Landesorganisation, die Landesfrauenorganisa
tion und der SPÖLandtagsklub je ein Mitglied. Auch jede 
antragstellende Organisation soll eine/n VertreterIn ent
senden. Die Kommission hat die rechtzeitig eingelangten 
 Anträge zu beraten und für den Landesparteitag vorzube
reiten. 

(4) Die Landesorganisation hat darauf hin zu wirken, dass 
durch die Nominierungen gemäß Abs. 2 und 3 jeweils in 
 Summe den Vorgaben des § 15 Abs. 2 entsprochen wird. 
Das kann durch entsprechende Ersuchen an die nomi
nierungsberechtigte Organisation oder Nominierung zusätz

licher Mitglieder durch den Landesparteivorstand umgesetzt 
werden.

(5) Die eingesetzten Kommissionen wählen aus ihrer Mitte 
eine/n Vorsitzende/n und deren/dessen Stellvertretung. 

(6) Die Antrags und die Wahlkommission bleiben bis zur 
Konstituierung der neuen Kommissionen anlässlich der Vor
bereitung zur nächsten Sitzung des jeweiligen Organisations
bereiches im Amt. 

(7) Der Antragskommission obliegt die Bearbeitung der 
Anträge und Resolutionen inklusive der Information der 
 AntragstellerInnen über die Umsetzung bzw. Behandlung. Im 
Fall keiner Ergebnisse haben in Sitzungen des jeweiligen 
 Organisationsbereiches Urgenzen zu erfolgen. 

(8) Auf Ebene der Orts bzw. Regionalorganisationen wird 
die Zusammensetzung der Wahl und Antragskommissionen 
vom jeweiligen (Erweiterten) Orts bzw. Regionalvorstand 
 beschlossen.

(9) In die Kommissionen für den Regionalparteitag oder 
eine (Regional) Wahlkreiskonferenz können der GVV, der 
 Regionalvorstand, die GewerkschafterInnen in der SPÖ, der 
Regionalfrauenvorstand, die Arbeitsgemeinschaft 60 Plus, die 
Arbeitsgemeinschaft Junge Generation, die Sozialistische 
 Jugend und die Bildungsorganisation je ein Mitglied ent
senden.

(10) Die Regionalorganisation hat darauf hin zu wirken, 
dass durch die Nominierungen gemäß Abs. 9 den Vorgaben 
des § 15 Abs. 2 entsprochen wird. Das kann durch ent
sprechende Ersuchen an die nominierungsberechtigte Orga
nisation oder Nominierung zusätzlicher Mitglieder durch den 
Regionalvorstand umgesetzt werden.

(11) In die Kommissionen auf Ortsebene können zu
mindest der Ortsparteivorstand, der Ortsfrauenvorstand, die 
Arbeitsgemeinschaft 60 Plus und die Arbeitsgemeinschaft 
Junge Generation je ein Mitglied entsenden. Jede Kommis
sion besteht aus mindestens drei Mitgliedern.

(12) Die Ortsorganisation hat darauf hin zu wirken, dass 
durch die Nominierungen gemäß Abs. 11 den Vorgaben des 
§ 15 Abs. 2 entsprochen wird. Das kann durch entsprechen
de Ersuchen an die nominierungsberechtigte Organisation 
oder Nominierung zusätzlicher Mitglieder durch den Orts
parteivorstand umgesetzt werden.

§ 20 Designierung von KandidatInnen für 
Landtagspräsidium, Landesregierung 
und Gemeindevorstand) 

(1) Die Designierung der KandidatInnen für das Landtags
präsidium und die Landesregierung erfolgt geheim in einer 
gemeinsamen Sitzung der gewählten Mitglieder des Landes
parteivorstandes und des SPÖLandtagsklubs. 

(2) Die Designierung der KandidatInnen für die/den 
 BürgermeisterIn, VizebürgermeisterIn, die weiteren Vor
standsmitglieder und gegebenenfalls die/den Ortsteilbürger
meisterIn erfolgt in allen Ortsorganisationen geheim in einer 
gemeinsamen Sitzung der gewählten Mitglieder des Ortsvor
standes und der sozialdemokratischen Gemeinderatsfraktion. 
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Erhält kein/e KandidatIn die Mehrheit der abgegebenen 
 Stimmen, geht das Recht der Designierung auf den Regional
vorstand über. 

(3) Die Designierung der KandidatInnen für die Mitglieder 
des Grazer Stadtsenates erfolgt geheim in einer gemein
samen Sitzung der gewählten Mitglieder des Grazer Vor
standes, der Mitglieder der sozialdemokratischen Gemeinde
ratsfraktion und jener Mitglieder des Landesparteivorstandes, 
die Parteimitglied in Graz sind.

§ 21 Pflichten von MandatarInnen 

(1) MandatarInnen sind verpflichtet, das delegierende 
 Organ der SPÖ und die Öffentlichkeit regelmäßig über ihre 
Tätigkeit zu informieren. 

(2) MandatarInnen sind verpflichtet, in dem von ihnen ver
tretenen Gebiet in bevölkerungsnaher Form mehrmals jährlich 
an verschiedenen Orten über ihre Tätigkeit und die Arbeit der 
SPÖ zu berichten und darüber eine Diskussion abzuhalten 
und sich den Problemen und Sorgen der Bevölkerung zu 
 stellen. 

(3) Die jeweils zuständige Parteiorganisation hat für die 
Vorbereitung und zeitgerechte Ankündigung dieser öffent
lichen Veranstaltung Sorge zu tragen. 

(4) Vertreten mehrere in Abs. 2 genannte sozialdemokra
tische MandatarInnen ein Gebiet, kann die zuständige Partei
organisation eine entsprechende Teilung des Gebietes be
schließen, für das die/der MandatarIn die Veranstaltungen 
gemäß Abs.  2 abzuhalten hat. Der Landesparteivorstand 
kann darüber hinaus einzelne MandatarInnen mit der Durch
führung solcher Veranstaltungen für bestimmte Bevölke
rungsgruppen beauftragen. 

(5) Alle sozialdemokratischen MandatarInnen sind ver
pflichtet, 

a) eine einfache Kontaktaufnahme zu ermöglichen und damit 
weitgehend für die Bevölkerung erreichbar zu sein;

b) an der Betreuung und Information der Mitglieder im 
 Rahmen der Ortsorganisation (Sektion) aktiv mitzuwirken;

c) sich laufend der erforderlichen Weiterbildung zu unter
ziehen, insbesondere in ihrem Wirkungskreis. 

(6) Die jeweils zuständige Parteiorganisation hat die 
 MandatarInnen bei den Aufgaben nach Abs. 5 organisa
torisch zu unterstützen.

(7) Der Landesparteivorstand kann MandatarInnen 

a) mit der Betreuung bestimmter Zielgruppen oder Hand
lungsfelder beauftragen;

b) zu konkretn Maßnahmen zur Weiterbildung verpflichten. 

§ 22 Pflichtverletzung von MandatarInnen

(1) MandatarInnen, die den Bestimmungen über die Aus
übung von Mandaten zuwider handeln, sind von den zustän
digen Parteigremien auf ihre Pflichten hinzuweisen.

(2) Gegen MandatarInnen, die diese Bestimmungen den
noch weiterhin gröblich verletzen, ist vom Parteivorstand 
 jener Organisation, die das Mitglied nominiert hat, ein 
Schiedsgerichtsverfahren einzuleiten.

§ 23 Solidarabgabe,  
Mandats- und Funktionsabgaben

(1) Der Landesparteivorstand hat das Recht, Beschlüsse 
über die Einhebung und Höhe einer Solidarabgabe von 
 Mitgliedern des Landtages Steiermark, Nationalrats, Bundes
rats und Europäischen Parlaments, der Steiermärkischen 
Landesregierung, der österreichischen Bundesregierung, der 
Volkanwaltschaft und der Europäischen Kommission, die von 
der SPÖ Steiermark nominiert wurden, zu fassen. Insgesamt 
soll die Solidarabgabenleistung der/des einzelnen nach 
Abs.  1 Verpflichteten 16 % der Bruttoeinkünfte (ausge
nommen Sonderzahlungen), die sie/er aus ihren/seinen 
 solidarabgabepflichtigen Funktionen bezieht, nicht über
schreiten. Von diesen Einnahmen fallen 62,5 % der Landes
organisation, 31,25 % der Regionalorganisation und 6,25 % 
der Ortsorganisation zu.

(2) Regional, Stadt und Ortsvorstände haben das Recht, 
nach eigenem Ermessen Beschlüsse über die Einhebung und 
Höhe von (Solidar)Abgaben an die Regional und Stadt/
Ortsorganisationen oder Sektionen für folgenden Funktio
närInnenkreis zu fassen: BürgermeisterInnen, Vizebürger
meisterInnen, GemeindekassierInnen, StadträtInnen, weitere 
Mitglieder des Gemeindevorstandes, GemeinderätInnen, 
OrtsteilbürgermeisterInnen, Grazer BezirksvorsteherInnen 
und deren/dessen StellvertreterInnen, die über Sitzungs
gelder hinausgehende Einkünfte aus diesen Funktionen be
ziehen. Beschlüsse des Regionalvorstands heben wider
sprechende Beschlüsse von Ortsvorständen auf. Es kann 
auch der Landesparteivorstand einen BasisBeschluss über 
Abgaben des o. a. FunktionärInnenkreises an Regional, 
Stadt/Ortsorganisationen bzw. Sektionen fassen. Stadt und 
Ortsvorstände haben in diesem Fall das Recht, für Gemeinde
mandatarInnen ihres Verantwortungsbereiches je nach Er
fordernis und nach eigenem Ermessen darüber hinausgehen
de Regelungen zu beschließen. Der Landesorganisation fallen 
keinerlei Anteile aus den Einnahmen nach Abs. 2 zu. 

(3) MandatarInnen nach Abs 1 sind von der Landesorgani
sation, MandatarInnen nach Abs. 2 sind von der Regional
organisation über die Abwicklung, Berechnung und etwaige 
Konsequenzen schriftlich aufzuklären. 

(4) Zur Leistung der Solidarabgabe nach Abs. 1 sind SPÖ
MandatarInnen mit Hauptwohnsitz in der Steiermark oder 
 einem Mandat auf Basis einer steirischen Liste verpflichtet.

(5) Zur Abgabenleistung nach Abs. 2 sind alle über einen 
SPÖWahlvorschlag nominierten GemeindefunktionärInnen 
verpflichtet, die Einkünfte aus den angeführten Funktionen 
beziehen.

(6) Wenn FunktionärInnen nach Abs.  1 auch Funktionen 
nach Abs.  2 innehaben, besteht die Abgabenverpflichtung 
auf beiden Ebenen. 

(7) Die Vorschreibung der nach Abs. 1 abzuführenden 
 Solidarabgaben erfolgt jedenfalls durch die Landesorganisa
tion. Zur Vorschreibung und Einhebung gemäß Abs. 2 ist die 
jeweilige Organisation verpflichtet, die die Abgabe beschlos
sen hat. Die Übertragung der Einhebung auf andere Partei
strukturebene ist möglich. Bei widersprechenden Beschlüs
sen gelten jene der höheren Ebene.
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(8) Mit der Kontrolle der Einhebung der Abgaben nach 
Abs. 1 ist die Landesparteikontrolle beauftragt. Die /Der Vor
sitzende der Landesparteikontrolle ist verpflichtet, der Bun
despartei auf Anfrage über ihre Kontrolle darüber zu be
richten. Mit der Kontrolle der Einhebung der Abgaben nach 
Abs. 2 sind die Ortsparteikontrollorgane bzw. die jeweilige 
Regionalparteikontrolle verpflichtet, die sich auch von den 
Ortskontrollkommissionen berichten lassen kann. Die Lan
desparteikontrolle kann auch die Abgaben nach Abs.  2 
 kontrollieren.

(9) Über Streitigkeiten betreffend die prinzipielle Solidar
abgabenpflicht bzw. die Höhe der festgesetzten Solidar
abgabe zwischen einem nach Abs. 1 Abgabepflichtigen und 
der Landesorganisation entscheidet die Landesparteikon
trolle, sofern nicht der Landesparteivorstand die Entschei
dung an sich zieht. 

(10) Über Streitigkeiten betreffend die prinzipielle Ab
gabenpflicht bzw. die Höhe der festgesetzten Abgabe zwi
schen einem/einer nach Abs. 2 dieses Statuts Abgabepflich
tigen und der Regional bzw. Ortsorganisation entscheidet 
die Regionalparteikontrolle, sofern nicht der Regionalvorstand 
oder der Landesparteikontrolle die Entscheidung an sich 
zieht.

(11) Bei Verzug der Bezahlung der Solidarabgabe nach 
Abs. 1 ist folgendermaßen vorzugehen: 

1. Nach einem Verzug von drei Monaten ab Fälligkeitsdatum 
ergeht an die/den säumige/n MandatarIn eine schriftliche 
Mahnung durch die/den Vorsitzende/n der Landespartei
kontrolle.

2. Bei weiterem Verzug um einen Monat ist die/der säumige 
MandatarIn namentlich im Bericht des Landesparteivor
stands anzuführen und ein Schiedsgerichtsverfahren ein
zuleiten.

(12) Bei Verzug der Bezahlung der Abgaben nach Abs. 2 
ist folgendermaßen vorzugehen: 

1. Nach einem Verzug von drei Monaten ab Fälligkeitsdatum 
ergeht nach Kontaktnahme zwischen Stadt/Orts/Sek
tions und der Regionalorganisation an die/den säumige/n 
MandatarIn eine schriftliche Mahnung durch die/den 
Vorsitzende/n der Regionalparteikontrolle.

2. Bei weiterem Verzug um einen Monat ist die/der säumige 
MandatarIn namentlich im Bericht des Regionalvorstands 
anzuführen und ein Schiedsgerichtsverfahren einzuleiten. 
Es ist auch eine Übertragung/Übernahme dieser Agenden 
an/durch die Landesorganisation möglich.

§§ 24 und 25 (entfallen)

 V. Ortsorganisationen 

§ 26 Ortsorganisation 
(Stadtorganisation)/Sektion

(1) Die Ortsorganisation ist in der Regel die Zusammenfas
sung aller in einer politischen Gemeinde wohnenden SPÖ
Parteimitglieder. In Städten trägt die Ortsorganisation die 
 Bezeichnung Stadtorganisation und ist bei den folgenden 

 Bestimmungen anstelle von „Orts“ jeweils „Stadt“ zu ver
wenden.

(2) Die Regionalorganisation GrazStadt wird in Sektionen 
unterteilt, die den Status von Ortsorganisationen haben.

(3) Eine Ortsorganisation kann mit Zustimmung der Regio
nalorganisation beschließen, zur Herstellung eines besseren 
Kontaktes mit Mitgliedern und WählerInnen ihr Gebiet in meh
rere Sektionen zu unterteilen oder alternativ dazu eine/n oder 
mehrere OrtsteilvertreterInnen mit gewissen Aufgaben und 
Kompetenzen zu betrauen. Für Sektionen finden die nach
stehenden Bestimmungen wie bei Ortsorganisationen An
wendung. Bei der Übertragung gewisser Aufgaben und Kom
petenzen an OrtsteilvertreterInnen ist es ausreichend, dass 
der Orts/Stadtparteivorstand eine klar definierte Geschäfts
ordnung (Aufgaben und Kompetenzen der betrauten Per
sonen, finanzielle Rahmenbedingungen u. dgl.) beschließt.

(4) Ein Rückgängigmachen der nach Abs. 3 gefassten Be
schlüsse bedarf der Zustimmung der Regionalorganisation.

§ 27 Organe der Ortsorganisation 

Die Organe der Ortsorganisation sind:

a) die Mitgliederversammlung (§ 28);

b) der Ortsvorstand (§ 29);

c) die/der Ortsvorsitzende (§ 32);

d) die Ortsparteikontrolle (§ 34)

sowie gegebenenfalls:

e) der erweiterte Ortsvorstand (§ 30);

f) der Ortsfrauenvorstand (§ 33);

g) die Ortsfrauenreferentin (§ 33);

h) die SektionsvertreterInnen;

i) die Sektionsversammlungen;

j) die SprengelvertreterInnen;

k) die Sprengelversammlungen.

§ 28 Mitgliederversammlung 

(1) Eine Mitgliederversammlung mit Neuwahl der Organe 
hat jedes vierte Jahr stattzufinden. Zu ihr sind alle Mitglieder, 
die/der Regionalvorsitzende und die/der Regionalgeschäfts
führerIn schriftlich einzuladen. Die Einladung durch den Orts
vorstand hat mindestens zwei Wochen vorher zu erfolgen. 

(2) Die Mitgliederversammlung hat insbesondere nach
stehende Aufgaben wahrzunehmen:

a) Entgegennahme der Berichte über die Tätigkeit, Ge barung 
und Kontrolle der Ortsorganisation in der abgelaufenen 
Funktionsperiode;

b) Wahl der/des Ortsvorsitzenden und der übrigen Mitglieder 
des Ortsvorstandes;

c) Kenntnisnahme des Ortsfrauenvorstandes bzw. Wahl 
 einer Frauenreferentin;

d) Kenntnisnahme des Ortsbildungsausschusses bzw. Wahl 
einer/eines Bildungsreferenten/in;

e) Kenntnisnahme des Ausschusses der Arbeitsgemein
schaft Junge Generation bzw. Wahl einer Referentin/ eines 
Referenten;
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f) Wahl der Delegierten zur Regionalkonferenz und zum 
 Landesparteitag; 

g) Wahl der Ortsparteikontrolle;

h) Entlastung des Ortsvorstandes;

i) Behandlung von Anträgen. 

(3) Der Regionalvorstand ist berechtigt, die Einberufung 
einer Mitgliederversammlung zu verlangen oder selbst vorzu
nehmen, wenn eine Ortsorganisation die Einberufung sta
tutenwidrig unterlassen hat oder der Ortsvorstand die  Führung 
der Geschäfte so vernachlässigt, dass der Ortsorganisation 
schwerer Schaden droht. 

(4) Auf Verlangen von 1/3 der Mitglieder auf Basis einer 
konkreten Tagesordnung ist eine Mitgliederversammlung ein
zuberufen.

(5) Zur Teilnahme an der Mitgliederversammlung sind 
 außer allen örtlichen Parteimitgliedern auch örtliche Gast
mitglieder (§ 13a) und örtliche UnterstützerInnen (§ 13b) be
rechtigt. 

§ 29 Ortsvorstand 

(1) Der Ortsvorstand besteht aus mindestens sieben 
 Mitgliedern. Ihm gehören jedenfalls an:

die/der Vorsitzende,

die/der SchriftführerIn,

die/der FinanzreferentIn und

die/der MitgliederreferentIn.

(1a) Der Ortsvorstand wählt eine/n StellvertreterIn der/des 
Vorsitzenden. 

(2) Der Ortsvorstand hat nach Bedarf, mindestens aber 
dreimal im Jahr eine Sitzung abzuhalten, über die Protokoll zu 
führen ist. 

(3) Dem Ortsvorstand nicht angehörende Mitglieder der 
sozialdemokratischen Gemeinderatsfraktion sind in diesen als 
nicht stimmberechtigte Mitglieder zu kooptieren. 

(4) Der Ortsvorstand entsendet in die sozialdemokratische 
Gemeinderatsfraktion, die ihm verantwortlich ist, mindestens 
zwei seiner Mitglieder, darunter die/den Ortsvorsitzende/n, 
sofern diese/r nicht ohnehin der Gemeinderatsfraktion ange
hört. 

(5) Der Ortsvorstand hat insbesondere nachstehende 
 Aufgaben wahrzunehmen:

a) Betreuung der Mitglieder der Ortsorganisation, 

b) Einhebung der Mitgliedsbeiträge und deren Abrechnung 
mit der Regionalorganisation. 

(6) Der Ortsvorstand ist berechtigt, auch Nichtpartei
mitglieder zu Veranstaltungen der Ortsorganisation einzu
laden. Er soll mindestens einmal im Jahr eine BürgerInnen
mitbestimmung zu einem oder mehreren lokalen Themen 
 ermöglichen.

(7) Der Ortsvorstand ist für die Umsetzung der Beschlüsse 
der Mitgliederversammlung, des Regionalvorstandes, des 
Landesparteivorstandes und des Bundesparteivorstandes 
verantwortlich. 

(8) Die Funktionsdauer des Ortsvorstandes und aller 
 anderen von der Mitgliederversammlung gewählten Funk
tionärInnen beträgt in der Regel vier Jahre und endet mit der 
Wahl des neuen Ortsvorstandes.

(9) Kommt ein Ortsvorstand seinen Aufgaben nicht nach, 
hat der Regionalvorstand die notwendigen Maßnahmen zu 
treffen und erforderlichenfalls die Aufgaben des Ortsvor
standes bis zur Wahl des neuen Ortsvorstandes selbst wahr
zunehmen.

§ 30 Erweiterter Ortsvorstand 

(1) Wenn es der Ortsvorstand beschließt, wird ein Er
weiterter Ortsvorstand eingerichtet. Mit diesem Beschluss 
überträgt der Vorstand bis auf Widerruf (Auflösungsbeschluss) 
einzelne seiner Aufgaben oder Kompetenzen an den Er
weiterten Ortsvorstand. 

(2) Der erweitere Ortsvorstand besteht mindestens aus 
den im § 29 genannten Mitgliedern und den Sektions oder 
OrtsteilvertreterInnen, soweit sie nicht ohnehin dem Orts
vorstand angehören. Darüber hinaus ist zu den Sitzungen des 
Erweiterten Ortsvorstandes je ein/e VertreterIn jener Organi
sationen einzuladen, die zur Regionalkonferenz delegierungs
berechtigt sind und sich auf Ortsebene konstituiert haben.

(3) Jedenfalls in den Kompetenzbereich des Erweiterten 
Ortsvorstandes fallen Ergänzungswahlen für ausgeschiedene 
Ortsvorstandsmitglieder. Eine solche Ergänzungswahl ist in 
der Zeit zwischen zwei Mitgliederversammlungen spätestens 
dann durchzuführen, wenn – aus welchen Gründen auch 
 immer – mehr als 15  % der gewählten Ortsvorstandsmit
glieder aus dem Ortsvorstand ausgeschieden sind.

(4) Der Erweiterte Ortsvorstand besteht bis zum Auf
lösungsbeschluss durch den Ortsvorstand bzw. zur Neuwahl 
des Ortsvorstandes.

§ 31 Vertrauenspersonensitzungen 

(1) Die/Der Ortsvorsitzende soll Vertrauenspersonen
sitzungen einberufen. Dazu sind neben den Mitgliedern des 
Ortsvorstandes und der Gemeinderatsfraktion örtliche Ver
treterInnen aller angeschlossenen Organisationen einzuladen. 

(2) Diese Vertrauenspersonensitzungen müssen vor Wah
len und Werbeaktionen sowie zur Koordinierung der organi
satorischen Tätigkeiten im Ortsbereich stattfinden. 

§ 32 Ortsvorsitzende(r) 

(1) Die/Der Ortsvorsitzende führt die laufenden Geschäfte 
der Ortsorganisation und vollzieht die Beschlüsse der Organe 
der Ortsorganisation sowie der Regional, Landes und Bun
desorganisation. Sie/Er ist dafür dem Ortsvorstand und der 
Mitgliederversammlung verantwortlich. 

(2) Die/Der Ortsvorsitzende beruft die Sitzungen des (Er
weiterten) Ortsvorstandes ein und stellt die Tagesordnung 
auf. Sie/Er führt bei den Sitzungen des (Erweiterten) Orts
vorstandes und der Mitgliederversammlung den Vorsitz. 
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(3) Die/Der Ortsvorsitzende wird im Fall ihrer/seiner Ver
hinderung durch die vom Ortsvorstand gewählten Stellvertre
terInnen vertreten.

§ 33 Ortsfrauenvorstand/ 
Ortsfrauenreferentin 

(1) Die weiblichen Mitglieder einer Ortsorganisation sollen 
einen Ortsfrauenvorstand und dessen Vorsitzende wählen. 
Wird kein Ortsfrauenvorstand gebildet, wird von der Mit
gliederversammlung eine Ortsfrauenreferentin gewählt. 

(2) Der Ortsfrauenvorstand bzw. die Ortsfrauenreferentin 
sollen ihre Aufgaben im Einvernehmen mit dem Ortsvorstand 
erfüllen. Sie können Wahlvorschläge für die Mitglieder des 
Ortsvorstandes in die Mitgliederversammlung einbringen. 

§ 34 Ortsparteikontrolle 

(1) Die Ortsparteikontrolle besteht aus mindestens drei 
Personen, die nicht Mitglieder des Ortsparteivorstands sein 
dürfen. 

(2) Die Ortsparteikontrolle hat die Finanzgebarung, die Ein
haltung der bundes und landesgesetzlichen Vorgaben, die 
Einhaltung von Beschlüssen und die Abrechnung mit der 
 Regionalorganisation laufend zu prüfen. Sie hat über ihre 
 Tätigkeit dem Ortsvorstand und der Mitgliederversammlung 
zu berichten.

(3) Die Ortsparteikontrolle hat bei der Mitgliederversamm
lung den Antrag auf Entlastung des Vorstandes zu stellen, 
wenn das Ergebnis der Überprüfung (Kontrollbericht) dies 
rechtfertigt. Andernfalls hat die Ortsparteikontrolle der Mit
gliederversammlung zu berichten, weshalb kein Entlastungs
antrag gestellt wird. 

(4) Aufgrund des Berichtes der Ortsparteikontrolle hat die 
Mitgliederversammlung entweder die Entlastung oder geeig
nete Maßnahmen zur Behebung der festgestellten Mängel in 
Absprache mit der Regionalorganisation zu beschließen.

(5) Die Ortsparteikontrolle arbeitet nach einem von der 
Landes bzw. Regionalparteikontrolle erarbeitetem Regulativ.

 VI. Regionalorganisationen,  
Wahlkreisorganisationen 

§ 35 Regionalorganisation

Die Stadt und Ortsorganisationen bzw. Sektionen eines 
vom Landesparteivorstand festgelegten Bereiches bilden eine 
Regionalorganisation. Diese soll mit den Grenzen der Region 
bzw. der politischen Bezirke übereinstimmen.

§ 36 Organe der Regionalorganisation 

Die Organe der Regionalorganisation sind:
a) die Regionalkonferenz (§ 37),
b) der Regionalvorstand (§ 39),
c) gegebenenfalls der erweiterte Regionalvorstand (§ 42a),
d) die/der Regionalvorsitzende (§ 45),
e) der Regionalfrauenvorstand (§ 47) und
f) die Regionalparteikontrolle (§ 48).

§ 37 Regionalkonferenz 

(1) Die Regionalkonferenz ist das oberste Organ der 
 Regionalorganisation. 

(2) Die ordentliche Regionalkonferenz soll alle vier Jahre 
stattfinden. Der Regionalvorstand beschließt ihre Einbe rufung. 
Er kann auch jederzeit die Einberufung einer außerordent
lichen Regionalkonferenz beschließen. 

(3) Die ordentliche Regionalkonferenz hat insbesondere 
nachstehende Aufgaben wahrzunehmen:

a) Entgegennahme des Tätigkeitsberichtes des/der Regio
nalvorsitzenden;

b) Entgegennahme der Berichte über die Tätigkeit, Ge barung 
und Kontrolle der Regionalorganisation in der abge
laufenen Funktionsperiode;

c) Beratung und Beschlussfassung über alle die Regional
organisation betreffenden politischen und organisato
rischen Angelegenheiten, insbesondere das Regionale 
Entwicklungskonzept der SPÖ;

d) Wahl der Mitglieder des Regionalvorstandes inklusive des/
der Regionalvorsitzenden, seiner/ihrer StellvertreterInnen;

e) Wahl der BeisitzerInnen des Schiedsgerichts und der Mit
glieder der Regionalparteikontrolle;

f) Kenntnisnahme des Regionalfrauenvorstandes;

g) Kenntnisnahme des Regionalbildungsausschusses;

h) Kenntnisnahme des Regionalvorstandes der Arbeits
gemeinschaft Junge Generation bzw. Wahl der/des regio
nalen JugendreferentIn;

i) Kenntnisnahme des Regionalvorstandes der sozialdemo
kratischen GemeindevertreterInnen;

j) Wahl der Delegierten zum Landes und Bundesparteitag;

k) Behandlung der an die Regionalkonferenz gestellten An
träge und Resolutionen, die den Delegierten mindestens 
zwei Wochen vor der Konferenz zuzusenden sind; 

l) Entlastung des Regionalvorstandes.

(4) Der Landesparteivorstand ist berechtigt, die Einberu
fung einer ordentlichen Regionalkonferenz zu verlangen oder 
selbst vorzunehmen, wenn die Regionalorganisation die Ein
berufung statutenwidrig unterlassen hat oder der Regional
vorstand die Führung der Geschäfte so vernachlässigt, dass 
der Regional oder Landesorganisation schwerer Schaden 
droht. 

(5) Auf Verlangen von mindestens 1/3 der Ortsorganisatio
nen, die gleichzeitig mindestens 1/3 der Mitglieder der Regio
nalorganisation vertreten, ist eine Regionalkonferenz einzu
berufen.

(6) Auf Verlangen von mehr als der Hälfte aller Mitglieder in 
der Region ist eine Regionalkonferenz einzuberufen.

(7) Zur Regionalkonferenz sind mit beratender Stimme alle 
Mitglieder einzuladen, die in der Region ihren Hauptwohnsitz 
haben.

(8) Für Anträge an die Regionalkonferenz sind die Rege
lungen des § 54 sinngemäß anzuwenden.
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§ 38 Delegierung zur Regionalkonferenz 

(1) Zur Teilnahme an der Regionalkonferenz sind die auf
grund Abs. 1a und 2 nominierten Personen verpflichtet. Ein 
Recht auf die Teilnahme haben alle Parteimitglieder, Gast
mitglieder (§ 13a) und UnterstützerInnen (§ 13b), jeweils mit 
Hauptwohnsitz in der Region, die sich fristgerecht ange
meldet haben. 

(1a) Jede Ortsorganisation in der Region entsendet zur 
Regionalkonferenz folgende Anzahl von ordentlich Delegier
ten in Relation zur Anzahl ihrer Mitglieder, für die im abge
laufenen Jahr ein Mitgliedsbeitrag eingehoben wurde:

Unter 50 Mitglieder: 1 Delegierte/r,

 50 bis 100:  2 Delegierte,

101 bis 150:  3 Delegierte,

151 bis 200:  4 Delegierte, 

201 bis 250:  5 Delegierte,

251 bis 300:  6 Delegierte,

301 bis 350:  7 Delegierte,

351 bis 400:  8 Delegierte,

401 bis 450:  9 Delegierte,

451 bis 500: 10 Delegierte,

501 bis 550: 11 Delegierte,

551 bis 600: 12 Delegierte,

601 bis 650: 13 Delegierte,

651 bis 700: 14 Delegierte,

701 bis 750: 15 Delegierte,

751 bis 800: 16 Delegierte,

801 bis 850: 17 Delegierte,

851 bis 900: 18 Delegierte,

901 bis 950: 19 Delegierte,

951 bis 1.000: 20 Delegierte und

ab 1.001 je weiteren 100 Mitgliedern eine/n zusätzliche/n 
Delegierte/n.

(1b) Jede Ortsorganisation hat bei Delegierungen nach 
Abs. 1a den Vorgaben des § 15 Abs. 2 zu entsprechen.

(2) Weitere Delegierte bzw. Delegierungsrechte: 

 1. die Mitglieder des Regionalvorstandes,

 2. 14 Delegierte des Regionalfrauenvorstandes,

 3. 14 Delegierte des Verbandes sozialdemokratischer Ge
meindevertreterInnen,

 4. sieben Delegierte der GewerkschafterInnen in der SPÖ,

 5. sieben Delegierte der Regionalarbeitsgemeinschaft 
 Junge Generation,

 6. sieben Delegierte der Österreichischen Kinderfreunde – 
Landesorganisation Steiermark,

 7. sieben Delegierte der „Arbeitsgemeinschaft 60 Plus“,

 8. drei Delegierte des Landesparteivorstandes,

 9. sieben Delegierte der Sozialistischen Jugend,

10. sieben Delegierte des Regionalbildungsausschusses,

11. vier Delegierte des Sozialdemokratischen LehrerInnen
vereins (SLÖ),

12. zwei Delegierte der Mietervereinigung und

13. je zwei Delegierte aller anderen zum Landesparteitag 
 delegierungsberechtigten Organisationen, wenn diese in 
der Region konstituiert sind.

Delegierte nach Z.  3 bis 7, 9 und 11 bis 13 müssen ihren 
Hauptwohnsitz in der Region haben. 

(2a) Bei Delegierungen nach Abs. 2 Z. 3 bis 13 ist den Vor
gaben des § 15 Abs. 2 zu entsprechen.

(3) Die gemäß Abs. 1 und 2 delegierenden Organisationen 
– ausgenommen Abs. 2 Z. 2 – haben die Delegierungen so 
vorzunehmen, dass die Vorgaben des § 15 (Gleichstellung) 
eingehalten werden. Ist das nicht der Fall, kann die Wahl
kommission so viele ordentliche Delegierte der betreffenden 
Organisation zu außerordentlichen Delegierten erklären, bis 
die verbleibenden Delegierten dieser Organisation die Vor
gaben des § 15 erfüllen.

(3a) Der Regionalvorstand kann VertreterInnen von regio
nalen Themen und Projektinitiativen gemäß § 74 das Dele
gierungsrecht zuerkennen. Dabei ist in Summe den Vorgaben 
des § 15 Abs. 2 zu entsprechen.

(4) Als ordentlich Delegierte sind nur Personen zugelas
sen, die

a) Parteimitglied sind und ihre Mitgliedsbeitragspflicht (mit 
Parteisteuer bzw. Mandatsabgabe nicht mehr als drei 
 Monate im Rückstand und nicht schriftlich gemahnt) erfüllt 
haben und dies der Wahlkommission nachweisen können 
und 

b) ihr Delegierungsrecht mit einem ordentlich ausgefertigten 
Mandat nachweisen können. 

(5) Ausnahmen von den Bestimmungen des Abs. 4 kön
nen nur durch einen Beschluss, der mit Zweidrittelmehrheit 
der auf der Regionalkonferenz anwesenden Delegierten 
 gefasst wird, genehmigt werden. 

(6) Die Kosten für die Delegierten haben die delegierenden 
Organisationen zu tragen.

(7) Als Gastdelegierte können mit beratender Stimme teil
nehmen: 

1. Personen, die auf der Regionalkonferenz ein Referat 
 halten. 

2. Personen, die aus besonderen Gründen vom Regional
vorstand eingeladen wurden.

(8) Redeberechtigt sind außerordentlich Delegierte, regio
nale Parteimitglieder, Gastmitglieder (§ 13a) und Gast
delegierte (Abs.  7). Stimmberechtigt sind nur ordentlich 
 Delegierte.

§ 39 Regionalvorstand 

(1) Der Regionalvorstand besteht aus höchstens 35 Mit
gliedern, jedenfalls aus: 

a) der/dem Regionalvorsitzenden und deren/dessen Stell
vertretung;

b) der/dem SchriftführerIn und deren/dessen Stellvertretung;

c) der/dem FinanzreferentIn und deren/dessen Stellvertre
tung;

d) der/dem RegionalgeschäftsführerIn.
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(2) Zur Vorbereitung der Wahl des Regionalvorstandes auf 
einer ordentlichen Regionalkonferenz wird von der Wahlkom
mission (§ 19) unter Bedachtnahme aller in der Region akti
ven angeschlossenen und befreundeten Organisationen so
wie Referate ein Wahlvorschlag erarbeitet. Dieser Wahlvor
schlag ist spätestens zwei Wochen vor der Regionalkonferenz 
allen ordentlich Delegierten bekannt zu geben. Die 
Wahlkommis sion hat der Konferenz zusätzlich über Wahlvor
schläge und Eigenkandidaturen zu berichten die fristgerecht 
eingelangt sind aber im Wahlvorschlag der Wahlkommission 
nicht  berücksichtigt sind. Die Konferenz entscheidet ob und 
 welche Vorschläge abgestimmt werden.

(3) Die Mitglieder des Regionalvorstands müssen – aus
genommen RegionalgeschäftsführerInnen – ihren Haupt
wohnsitz in der Region haben. Der Wahlvorschlag hat den 
Vorgaben des § 15 Abs. 2 zu entsprechen.

§ 40 Sitzungen des Regionalvorstandes 

(1) Der Regionalvorstand hat regelmäßig, mindestens aber 
zweimal im Jahr, Sitzungen abzuhalten. Er ist jedenfalls zu 
einer Sitzung einzuberufen, wenn dies von 2/5 seiner Mit
glieder schriftlich unter Beisetzung der Unterschriften verlangt 
wird. Die geforderte Sitzung ist spätestens zwei Wochen nach 
Einlangen des Verlangens durchzuführen. Das Verlangen hat 
einen oder mehrere konkrete Tagesordnungspunkte zu ent
halten. 

(2) Der Regionalvorstand wird von seiner/m Vorsitzenden, 
im Fall der Verhinderung von einer/m StellvertreterIn ein
berufen. Aus der Einladung hat die Tagesordnung ersichtlich 
zu sein. Über die Sitzung ist ein Protokoll zu führen. 

§ 41 Aufgaben des Regionalvorstandes 

(1) Der Regionalvorstand hat insbesondere nachstehende 
Aufgaben wahrzunehmen, soweit sie in den Aufgabenbereich 
der Regionalorganisation fallen:

a) Beschluss Jahresplan und Budget;

b) Einsetzung des regionalen Steuerungsteams;

c) Durchführung der politischen und organisatorischen Be
schlüsse der Regionalkonferenz;

d) Behandlung aller wichtigen politischen Fragen (wesent
liche Weichenstellungen);

e) Behandlung aller wichtigen organisatorischen Fragen;

f) Betreuung und Kontrolle der zur Regionalorganisation 
 gehörenden Ortsorganisationen;

g) Ausbau der Parteiorganisation, Wahlarbeit und Öffentlich
keitsarbeit;

h) Pflege der Verbindung mit allen sozialdemokratischen 
 Organisationen in der Region sowie mit den sozialdemo
kratischen BetriebsrätInnen und den GewerkschafterIn
nen in der SPÖ;

i) Förderung der Arbeit der sozialdemokratischen Organisa
tionen;

j) Verbreitung der Parteipresse, Bildungs und Kulturarbeit 
gemäß den Beschlüssen des Regional und Landespartei
vorstandes;

k) Personalentscheidungen.

(2) Der Regionalvorstand kann einzelne seiner Aufgaben 
oder seiner Kompetenzen einem Erweiterten Regionalvor
stand gemäß § 42a übertragen.

§ 42 Funktionsdauer 

Die Funktionsdauer des Regionalvorstandes und aller 
 anderen von der Regionalkonferenz gewählten Gremien bzw. 
FunktionärInnen – sofern diese nicht durch Zurücklegung 
oder Tod endet – endet mit der Neuwahl des Regionalvor
standes.

§ 42a  Erweiterter Regionalvorstand

(1) Wenn der Regionalvorstand es beschließt, wird ein 
 Erweiterter Regionalvorstand eingerichtet. Mit diesem Be
schluss überträgt der Vorstand bis auf Widerruf (Auflösungs
beschluss) einzelne seiner Aufgaben oder Kompetenzen an 
den Erweiterten Regionalvorstand. 

(2) Jedenfalls in den Kompetenzbereich des Erweiterten 
Regionalvorstandes fallen Ergänzungswahlen für ausgeschie
dene Regionalvorstandsmitglieder. Eine solche Ergänzungs
wahl ist in der Zeit zwischen zwei Regionalkonferenzen 
 spätestens dann durchzuführen, wenn – aus welchen 
 Gründen auch immer – mehr als 15 % der gewählten Regio
nalvorstandsmitglieder aus dem Regionalvorstand ausge
schieden sind.

(3) Der Erweiterte Regionalvorstand besteht bis zum 
 Auflösungsbeschluss durch den Regionalvorstand bzw. zur 
Neuwahl des Regionalvorstandes.

(4) Dem Erweiterten Regionalvorstand gehören neben den 
Mitgliedern des Regionalvorstandes und unter dem Vorsitz 
der/des Regionalvorsitzenden folgende Mitglieder an: 

a) die sozialdemokratischen Abgeordneten zum Euro
päischen Parlament, Nationalrat, Bundesrat und Landtag 
Steiermark, die ihren Hauptwohnsitz in der Region haben 
oder der Region zugeteilt sind; 

b) die sozialdemokratischen Mitglieder der Europäischen 
Kommission, der Bundes oder Landesregierung, die 
 ihren Hauptwohnsitz in der Region haben oder der Region 
zugeteilt sind;

c) alle der SPÖ angehörenden BürgermeisterInnen der 
 Region;

d) alle der SPÖ angehörenden OrtsteilBürgermeisterInnen 
der Region;

e) alle SPÖOrtsvorsitzenden der Region,

f) alle der SPÖ angehörenden GemeindekassierInnen und 
VizebürgermeisterInnen, sofern die Gemeinde nicht durch 
lit. c oder e vertreten ist;

g) alle SPÖGemeinderatsfraktionsvorsitzenden der Region, 
sofern die Gemeinde nicht durch lit. c bzw. e vertreten ist;

h) zwei Mitglieder, die von den GewerkschafterInnen in der 
SPÖ den Vorgaben des § 15 Abs.  2 entsprechend zu 
 nominieren sind;

i) die Vorsitzende des Regionalfrauenvorstandes.

j) die Vorsitzenden der Regionalarbeitsgemeinschaft der 
Jungen Generation, der Sozialistischen Jugend, des 
 Regionalbildungsausschusses, der SPÖBäuerinnen/
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Bauern, der sozialdemokratischen MieterInnenvereini
gung, der „Arbeitsgemeinschaft 60 Plus“ und ein/e 
ausgebildete/r DiversitätsexpertIn, falls sie diesem nicht 
ohnehin als gewählte Mitglieder angehören.

(5) Die Mitglieder der Regionalparteikontrolle sind zu 
 kooptieren.

(6) Der Erweiterte Regionalvorstand wird von seiner/m 
Vorsitzenden im Fall der Verhinderung von einer/m Stellver
treterIn einberufen. Aus der Einladung hat die Tagesordnung 
ersichtlich zu sein. Über die Sitzung ist ein Protokoll zu führen.

(7) Der Erweiterte Regionalvorstand hat regelmäßig, min
destens aber zweimal im Jahr, Sitzungen abzuhalten. Er ist 
jedenfalls zu einer Sitzung einzuberufen, wenn dies von 
2/5  seiner Mitglieder schriftlich unter Beisetzung der Unter
schriften verlangt wird. Die geforderte Sitzung ist spätestens 
zwei Wochen nach Einlangen des Begehrens durchzuführen. 
Das Begehren hat einen oder mehrere konkrete Tages
ordnungspunkte zu enthalten.

§ 43 Regionales Steuerungsteam 

(1) Der Regionalvorstand wählt als sein operatives Gre
mium ein Regionales Steuerungsteam, dem höchstens 
15  Mitglieder angehören. Jedenfalls gehören ihm an:

a) die/der Regionsvorsitzende;

b) ein Mitglied des Landtages, des Bundes oder National
rates, das in der Region seinen Hauptwohnsitz hat;

c) die/der RegionalgeschäftsführerIn;

d) die/der Regionalvorsitzende des GemeindvertreterInnen
verbandes; 

e) die Regionalvorsitzende der SPÖFrauen

(2) Das Regionale Steuerungsteam hat die Vorgaben des 
Regionalvorstandes im Rahmen des beschlossenen Jahres
planes und des beschlossenen Budgets umzusetzen.

(3) Jedenfalls fallen dem Regionalen Steuerungsteam 
 folgende Aufgaben zu:

a) Vorbereitung des Jahresplanes und des Budgets;

b) Koordination der Fachausschüsse;

c) Koordination von Gebietsversammlungen;

d) Vorberatung von Angelegenheiten, die der Regional
vorstand zu behandeln hat.

§ 44 Gebietsversammlungen 

(1) Die Regionalgeschäftsführung kann im Einvernehmen 
mit dem Regionalvorstand oder dem Steuerungsteam zu 
 Gebietsversammlungen einladen. Eine Gebietsversammlung 
muss zumindest einmal pro Kalenderjahr stattfinden.

(2) Gebietsversammlungen können geographisch folgen
de Gebiete umfassen:

a) die gesamte Region,

b) einen politischen Bezirk in der Region,

c) zusammenhängende Teile einer Region oder

d) mehrere Gemeinden in der Region.

(3) Eine Gebietsversammlung ist von der Regional
geschäftsführung einzuladen, wenn sie

a) vom Regionalvorstand oder dem Regionalen Steue
rungsteam unter Angabe einer Tagesordnung verlangt 
oder

b) von den Ortsvorständen von mehr als der Hälfte der 
 Gemeinden in diesem Gebiet unter Angabe einer Tages
ordnung beschlossen wird.

(4) Einzuladen und stimmberechtigt sind jedenfalls alle 
 Gemeinde und OrtsfunktionärInnen des Gebiets. Mit be
ratender Stimme kann jede Person mit Hauptwohnsitz im 
 Gebiet eingeladen werden. Außerdem können ExpertInnen 
zugezogen werden. 

(5) Solange der Landesparteivorstand keine Geschäfts
ordnungen für Gebietsversammlungen beschlossen hat, kann 
diese der Regionalvorstand beschließen.

§ 44a Fachausschüsse

(1) Temporäre Fachausschüsse zur Beratung konkreter 
 regionaler Themen können eingesetzt werden:
a) vom Regionalvorstand 
sowie 
b) zur Beratung konkreter örtlicher Themen vom Ortsvor

stand.

(2) Die Fachausschüsse haben beratende Funktion für den 
Regionalvorstand.

(3) Die Regionalgeschäftsführung hat diese Fachaus
schüsse und deren LeiterInnen zu unterstützen.

(4) Ein Regionalvorstand oder der Landesparteivorstand 
kann verbindliche Geschäftsordnungen für Fachausschüsse 
beschließen.

§ 45 Regionalvorsitzende

(1) Die/Der Regionalvorsitzende führt die laufenden Ge
schäfte und vollzieht die Beschlüsse der Regionalkonferenz, 
des Regionalvorstandes sowie übergeordneter Organe und 
wird dabei vom/von der RegionalgeschäftsführerIn unter
stützt. Er/Sie ist für seine/ihre Tätigkeit dem Regionalvorstand 
verantwortlich. 

(2) Die/Der Regionalvorsitzende beruft die Regionalkonfe
renz, die Sitzungen des Regionalvorstandes, des Erweiterten 
Regionalvorstandes und des Regionalen Steuerungsteams 
ein, stellt die Tagesordnung auf und führt bei Sitzungen den 
Vorsitz. 

(3) Wichtige, insbesondere verbindliche Schriftstücke der 
Regionalgeschäftsführung werden von dem/der Vorsitzen
den, im Fall seiner/ihrer Verhinderung von einer/einem Stell
vertreterIn und der/dem RegionalgeschäftsführerIn, bei   
deren/dessen andauernder Verhinderung von einer/einem 
StellvertreterIn gezeichnet.

§ 45a Regionalgeschäftsführungen und 
Regionalservicestellen

(1) In jeder Region ist von der Landesgeschäftsführung 
eine Regionalgeschäftsführung einzurichten.

(2) Die/Der RegionalgeschäftsführerIn führt deren laufende 
Geschäfte im Rahmen des Budgets.
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(3) Weiters hat die Landesgeschäftsführung in Gemeinden 
bzw. im Gebiet ehemaliger politischer Bezirke, in denen bis 
2014 eine Bezirksgeschäftsführung eingerichtet war, aber 
keine Regionalgeschäftsführung gemäß Abs.  1 eingerichtet 
wird, eine Regionalservicestelle einzurichten. Diese wird von 
der /vom RegionalgeschäftsführerIn geleitet.

§ 46 Regionalfrauenkonferenz 

Vor jeder ordentlichen Regionalkonferenz ist eine Regio
nalfrauenkonferenz einzuberufen. Diese wählt den Regional
frauenvorstand und dessen Vorsitzende, wobei sinngemäß 
die Bestimmungen des § 39 Abs. 3 anzuwenden sind.

§ 47 Regionalfrauenvorstand 

(1) Für die politische Arbeit der Frauen in der Region ist der 
Regionalfrauenvorstand im Einvernehmen mit dem Regional
vorstand verantwortlich.

(2) Die Kenntnisnahme der Wahl des Regionalfrauenvor
standes obliegt der ordentlichen Regionalkonferenz.

§ 48 Regionalparteikontrolle 

(1) Die Regionalparteikontrolle besteht aus mindestens 
drei Mitgliedern, die nicht Mitglieder des Regionalvorstandes 
sein dürfen. 

(2) Die Regionalparteikontrolle hat die Finanzgebarung, die 
Einhaltung der bundes und landesgesetzlichen Vorgaben, 
die Einhaltung von Beschlüssen und die Abrechnung mit der 
Landesorganisation laufend zu prüfen.

(2) Die Regionalparteikontrolle hat dem Regionalvorstand 
über ihre Tätigkeit laufend zu berichten. Bei der ordentlichen 
Regionalkonferenz stellt die Regionalparteikontrolle den 
 Antrag auf Entlastung des Vorstandes und der/des Finanz
referentIn, wenn das Ergebnis der Überprüfung (Kontroll
bericht) dies rechtfertigt. Andernfalls hat die Regionalpartei
kontrolle der ordentlichen Regionalkonferenz zu berichten, 
weshalb kein Entlastungsantrag gestellt wird. 

(3) Aufgrund dieses Berichtes beschließt die Regional
konferenz entweder die Entlastung des Vorstandes und der/
des FinanzreferentIn oder geeignete Maßnahmen zur Be
seitigung der festgestellten Mängel. 

(4) Die Regionalparteikontrolle arbeitet nach einem von 
der Landesparteikontrolle erarbeiteten Regulativ. 

(5) Die Regionalparteikontrolle überprüft rechtzeitig die 
Einhaltung der Quotenregelung gemäß § 15 und erstattet 
dazu Berichte in den jeweiligen Gremien.

§ 49 (Regional) Wahlkreisorganisationen, 
(Regional) Wahlkreiskonferenzen 

(1) Zur Vorbereitung und Durchführung von Nationalrats 
bzw. Landtagswahlen werden die Regionalorganisationen 
entsprechend der durch die Nationalrats bzw. Landtags
wahlordnung bestimmten Einteilung in Regionalwahlkreise 
bzw. Wahlkreise zu Regional Wahlkreisorganisationen bzw. 
Wahlkreisorganisationen zusammengefasst. 

(2) Die (Regional) Wahlkreisorganisationen haben die Auf
gabe, Vorschläge für die KandidatInnen der betreffenden 
 politischen Funktionen in (Regional) Wahlkreiskonferenzen 
vorzubereiten. Diese Vorschläge sind auf Basis der Vor
schläge der Regionalorganisationen zu erstellen. Bei der 
 Aufstellung der KandidatInnen für die (Regional) Wahlkreise 
ist § 15 Abs. 2 und 5a zu berücksichtigen. 

(3) Die (Regional) Wahlkreisorganisationen treffen ihre 
Entscheidungen auf (Regional) Wahlkreiskonferenzen, zu 
 denen die Regionalorganisationen Delegierte gemäß dem 
nach Abs. 4 bis 8 ermittelten Schlüssel entsenden. 

(4) (Regional) Wahlkonferenzen umfassen für National
ratswahlen 100, für Landtagswahlen 200 Delegierte, wobei 

a) drei Viertel der Delegierten nach dem Schlüssel gemäß 
Abs. 6 und 

b) ein Viertel der Delegierten nach dem Schlüssel gemäß 
Abs. 7 ermittelt werden. 

(5) Für jede Region nach dem Landesentwicklungspro
gramm (Verordnung der Steiermärkischen Landesregierung) 
ist die Summe aus der Anzahl ihrer Parteimitglieder (zum 
31. Dezember des Vorjahres) und der SPÖWählerInnen bei 
der letzten gleichartigen Wahl in der Region zu berechnen 
(das sind die Summen A, B, C usw.). Diese Summen sind für 
alle von der (Regional) Wahlkonferenz umfassten Regionen 
zusammenzuzählen (= Summe Z). Die in Abs. 4 lit. a ange
gebene Zahl der Delegierten ist dann durch Z zu dividieren. 
So erhält man die Teilungszahl  x. Die regionsbezogenen 
 Summen  A, B, C usw. sind sodann jeweils mit x zu multi
plizieren. Die so errechneten Ergebnisse sind je nach Größe 
kaufmännisch auf bzw. abzurunden, sodass ihre Gesamtzahl 
letztlich der gemäß diesem Absatz zu Delegierenden ent
spricht. Ist das nicht möglich, ist gemäß Abs. 8 vorzugehen. 

(6) Zur Anerkennung des jeweiligen politischen Erfolges in 
der Region wird das Delegationsrecht für das verbleibende 
Viertel der (Regional) Wahlkonferenzdelegierten nach folgen
dem Schlüssel ermittelt: Die Prozentanteile der bei der letzten 
gleichartigen Wahl in der Region von der SPÖ erreichten 
WählerInnenstimmen (in Prozentpunkten) sind für alle von der 
(Regional) Wahlkonferenz umfassten Regionen zusammen
zuzählen (= Summe P). Die in Abs. 4 lit. b angegebene Zahl 
der Delegierten ist dann durch P zu dividieren. So erhält man 
die Teilungszahl  y. Die regionsbezogenen SPÖStimmen
anteilProzentsätze sind dann jeweils mit y zu multiplizieren. 
Die so errechneten Ergebnisse sind je nach Größe kauf
männisch auf bzw. abzurunden, sodass ihre Gesamtzahl 
letztlich der gemäß diesem Absatz zu Delegierenden ent
spricht. Ist das nicht möglich, ist gemäß Abs. 8 vorzugehen. 

(7) Im Fall einer mathematisch bedingten Unter oder 
Überschreitung der Gesamtzahl ist für das erforderliche Hin
zukommen bzw. Wegfallen des Delegationsrechts die Größe 
der Zahl hinter dem Komma entscheidend. Bei gleich großen 
Dezimalzahlen entscheidet die Landespartei durch Los, wem 
das strittige Delegationsrecht zufällt. 

(8) Die Namhaftmachung der den Regionen zustehenden 
Delegierten erfolgt durch den Regionalvorstand. Diese 
 Delegierungen sind so vorzunehmen, dass die Zusammen
setzung der (Regional) Wahlkonferenz den Vorgaben des 
§ 15 Abs. 2 entspricht.
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(9) Die Einberufung der (Regional) Wahlkreiskonferenzen 
obliegt der Landesorganisation. Die Vorsitzführung bei der 
Konferenz üben die Regionalvorsitzenden alternierend aus. 

(10) Die endgültige Bestimmung der KandidatInnenliste 
erfolgt gemäß § 16. 

 VII. Landesorganisation 

§ 50 Landesorganisation 

Die Regionalorganisationen im Land Steiermark werden 
zur „SPÖLandesorganisation Steiermark“ zusammenge
fasst.

§ 51 Organe und Vertrauenspersonen der 
Landesorganisation 

(1) Die willensbildenden Organe der Landesorganisation 
sind: 

a) der Landesparteitag (§ 52),

b) der Landesparteirat (§ 56) und

c) der (erweiterte) Landesparteivorstand (§§ 58, 58a).

(2) Vertrauenspersonen der Landesorganisation sind:

a) die/der Landesparteivorsitzende und ihre/seine Stellver
tretung (§ 61),

b) die/der SchriftführerIn (§ 58 Abs. 4), 

c) die/der FinanzreferentIn (§ 58 Abs. 4), 

d) die Mitglieder der Landesparteikontrolle (§ 62), 

e) die Mitglieder der Wahlkommission, 

f) die Mitglieder des Landesfrauenvorstands (§ 66), 

g) die Mitglieder des Landesvorstands der Jungen Genera
tion,

h) die Mitglieder des Landesbildungsausschusses und

i) die Mitglieder des Ehrenrats (§ 63).

§ 52 Landesparteitag 

(1) Der Landesparteitag ist das höchste willensbildende 
Organ der Landesorganisation und hat zumindest jedes vierte 
Jahr stattzufinden. Er ist vom Landesparteivorstand einzu
berufen. Auf Verlangen von mindestens 1/3 der Regional
organisationen, die gleichzeitig mindestens 1/3 der Mitglieder 
der Landesorganisation vertreten, ist ein Landesparteitag ein
zuberufen. 

(2) Die Einberufung hat mit Angabe einer provisorischen 
Tagesordnung nach Möglichkeit sechs Wochen vorher zu 
 erfolgen und ist öffentlich kundzumachen. 

(3) Der ordentliche Landesparteitag hat insbesondere 
 folgende Tagesordnungspunkte zu behandeln: 

a) Wahl des Parteitagspräsidiums und der erforderlichen 
Kommissionen;

b) Prüfung der Mandate und Beschlussfassung über die 
 Tages und Geschäftsordnung;

c) Bericht des Landesparteivorstandes;

d) Bericht des sozialdemokratischen Landtagsklubs;

e) Bericht über die Finanzgebarung;

f) Bericht der Landesparteikontrolle;

g) Bericht über die Behandlung der vom vorigen Landes
parteitag beschlossenen und zugewiesenen Anträge;

h) Wahl der Mitglieder des Landesparteivorstandes, der/des 
Landesparteivorsitzenden und ihrer/seiner StellvertreterIn
nen, der/des SchriftführerIn und des/der FinanzreferentIn;

i) Wahl der SchiedsgerichtsbeisitzerInnen;

j) Kenntnisnahme der gewählten Landesvorstände der vom 
Bundesparteistatut festgelegten Referate der Partei;

k) Wahl der Landesparteikontrolle.

§ 53 Delegierung zum Landesparteitag 

(1) Zur Teilnahme am Landesparteitag sind die in den 
Abs.  2 angeführten sowie die aufgrund Abs.  3 nominierten 
Personen verpflichtet. Ein Recht auf die Teilnahme haben alle 
Parteimitglieder, Gastmitglieder (§ 13a) und UnterstützerIn
nen (§ 13b), die sich fristgerecht angemeldet haben. 

(2) Ordentlich Delegierte sind: 

 1. von Ortsorganisationen (Sektionen der Regionalorgani
sation GrazStadt) Nominierte. Bei einem Mitgliederstand 
von 75 bis 400 kassierten Mitgliedern (im letzten ab
gerechneten Beitragsjahr) ist ein/e Delegierte/r, für je 
 weitere 400 Mitglieder ein/e Delegierte/r mehr zu nomi
nieren, wobei Bruchteile über 200 voll gerechnet werden. 
Ortsorganisationen mit weniger als 75 Mitgliedern (kas
sierte Mitglieder des letzten abgerechneten Beitrags
jahres) können sich mit Ortsorganisationen, die in der 
gleichen Lage sind, auf eine/n Delegierte/n einigen; 

 2. von Regionalorganisationen Nominierte. Dabei ist für je 
2.000 Mitglieder (tatsächlich kassierte Mitglieder des 
letzten abgerechneten Beitragsjahres) ein/e Delegierte/r 
zu nominieren, wobei Bruchteile über 1.000 voll gerech
net werden; 

 3. die gewählten Mitglieder des Landesparteivorstandes 
und der Landesparteikontrolle; 

 4. der/die LandesgeschäftsführerInnen; 

 5. die RegionalgeschäftsführerInnen sowie die Kompetenz
feldleiterInnen der Landesorganisation; 

 6. zwanzig Delegierte des Landesfrauenvorstandes; 

 7. die jeweilige Vorsitzende des Regionalfrauenvorstandes 
und deren Stellvertreterin; 

 8. die Geschäftsführerin des Landesfrauenvorstandes, die/
der LandesbildungssekretärIn und die/der Landesge
schäftsführerIn der Jungen Generation; 

 9. die sozialdemokratischen Abgeordneten der Steiermark 
zum Nationalrat, zum Bundesrat, zum Landtag Steier
mark und zum Europäischen Parlament sowie die sozial
demokratischen Mitglieder der Bundesregierung, Steier
märkischen Landesregierung und Europäischen 
Kommission, sofern sie ihren Hauptwohnsitz in der 
 Steiermark haben oder in einem steirischen (Regional) 
Wahlkreis kandidierten; 

10. die Mitglieder des Ehrenrates; 

11. politische ReferentInnen des sozialdemokratischen Land
tagsklubs; 

12. vierzig Delegierte des Verbandes sozialdemokratischer 
Gemeindevertreter/innen (GVV), wovon mindestens  
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20 aktive BürgermeisterInnen und 5 aus „Minderheits
gemeinden“ sein müssen; 

13. dreißig Delegierte der GewerkschafterInnen in der SPÖ; 

14. zehn Delegierte des Landesbildungsausschusses; 

15. vier Delegierte des sozialdemokratischen LehrerInnen
vereins Österreichs (SLÖ); 

16. vier Delegierte der Aktion Kritischer Schülerinnen und 
Schüler; 

17. fünf Delegierte der Österreichischen Kinderfreunde – 
Landesorganisation Steiermark; 

18. sechs Delegierte des Verbandes Sozialistischer Stu
dentInnen; 

19. vier Delegierte des Bundes sozialdemokratischer Aka
demikerInnen; 

20. zehn Delegierte der Landesarbeitsgemeinschaft Junge 
Generation; 

21. zehn Delegierte der Sozialistischen Jugend; 

22. vier Delegierte der Jugendorganisation der Gewerkschaf
terInnen in der SPÖ; 

23. vier Delegierte der SPÖBäuerinnen/Bauern; 

24. vier Delegierte des Sozialdemokratischen Wirtschaftsver
bandes; 

25. zwei Delegierte der Mietervereinigung; 

26. zehn Delegierte der „Arbeitsgemeinschaft 60 Plus“; 

27. zwei Delegierte der Arbeitsgemeinschaft Sozialismus & 
Homosexualität (SoHo); 

28. ein Delegierter des Bundes Sozialdemokratischer Frei
heitskämpfer.

(3) Die gemäß Abs.  2 Z.  1, 2, 12 bis 27 delegierenden 
Organisationen haben die Delegierungen so vorzunehmen, 
dass die Vorgaben des § 15 Abs. 2 eingehalten werden. Ist 
das nicht der Fall, kann die Wahlkommission so viele ordent
liche Delegierte der betreffenden Organisation zu außer
ordentlichen Delegierten erklären, bis die verbleibenden 
 Delegierten dieser Organisation die Vorgaben des § 15 erfül
len.

(4) Als ordentlich Delegierte sind nur Personen zuge lassen, 
die

a) Parteimitglied sind, ihre Mitgliedsbeitragspflicht (mit 
 Parteisteuer bzw. Mandatsabgabe nicht mehr als drei 
 Monate im Rückstand und nicht schriftlich gemahnt) erfüllt 
haben und dies der Wahlkommission nachweisen können 
und 

b) ihr Delegierungsrecht mit einem ordentlich ausgefertigten 
Mandat nachweisen können. 

(5) Ausnahmen von den Bestimmungen des Abs. 4 kön
nen nur durch einen Beschluss, der mit Zweidrittelmehrheit 
der auf dem Landesparteitag anwesenden Delegierten ge
fasst wird, genehmigt werden. 

(6) Die Kosten für die Delegierten haben die delegierenden 
Organisationen zu tragen. 

(7) Als Gastdelegierte können mit beratender Stimme teil
nehmen: 

1. Personen, die auf dem Landesparteitag ein Referat halten. 

2. Personen, die aus besonderen Gründen vom Landes
parteivorstand eingeladen wurden.

(8) Redeberechtigt sind Parteimitglieder, Gastmitglieder 
(§ 13a) und Gastdelegierte (Abs. 7). Stimmberechtigt sind nur 
ordentlich Delegierte.

§ 54 Anträge zum Landesparteitag 

(1) Antragsberechtigt zum Landesparteitag sind alle im 
§ 53 Abs. 2 genannten Organisationen bzw. Organe. 

(2) Anträge an den Landesparteitag sind dem Landes
parteivorstand sechs Wochen vorher schriftlich (Datum des 
Poststempels oder Eingang des EMails) einzureichen. 

(3) Die eingereichten Anträge sind den Delegierten und 
den antragstellenden Organisationen bzw. Organen der SPÖ 
mit der Stellungnahme der Antragskommission (Leitantrag) 
zwei Wochen vor dem Landesparteitag zuzustellen. 

(4) Verspätet eingebrachte Anträge oder Anträge, die auf 
dem Landesparteitag selbst gestellt werden (Initiativanträge), 
können zur Behandlung zugelassen werden, wenn der 
 Landesparteitag dies mit 2/3Mehrheit der anwesenden 
stimmberechtigten Delegierten beschließt. Das Nähere 
 bestimmt die Geschäftsordnung des Landesparteitages, die 
mit 2/3Mehrheit der anwesenden stimmberechtigten Dele
gierten geändert werden kann. 

(5) Von Organisationen verspätet eingebrachte Anträge, 
die vom Landesparteitag nicht zur Behandlung zugelassen 
werden, gelten als dem Landesparteivorstand zugewiesen. 

(6) Anträge zu einem außerordentlichen Landesparteitag 
sind nicht an die für einen ordentlichen Landesparteitag 
 gestellten Fristen gebunden. Sofern der außerordentliche 
Landesparteitag nichts anderes beschließt, können nur 
 Anträge zur Behandlung gelangen, die die beschlossene 
 Tagesordnung betreffen. 

(7) Die vom Landesparteitag zu wählende Antrags
kommission hat dem Landesparteivorstand und der jeweils 
antragstellenden Organisation bezüglich der weiteren Be
handlung bzw. Erledigung der Anträge Bericht zu erstatten.

§ 55 Außerordentlicher Landesparteitag 

(1) Außerordentliche Landesparteitage werden vom Lan
desparteivorstand zur Beschlussfassung über die Wahl
vorschläge für die Landtags, Nationalratswahl oder Wahl 
zum Europäischen Parlament sowie aus besonderen An
lässen einberufen. 

(2) Eingeladen werden die Delegierten des jeweils voran
gegangenen ordentlichen Landesparteitages, sofern nicht 
von den delegierungsberechtigten Organisationen andere 
Delegierte bekannt gegeben werden.

§ 56 Landesparteirat/Themenrat 

(1) Der Landesparteivorstand hat das Recht,

a) in dringenden Fällen den Landesparteirat oder

b) in Jahren, in denen kein Landesparteitag stattfindet, einen 
Themenrat

einzuberufen. 
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(2) Die Einberufung erfolgt mindestens 48  Stunden vor 
dem Tagungsbeginn und hat die provisorische Tagesordnung 
zu enthalten. Über die Art der Einberufung sowie die provi
sorische Tagungsordnung entscheidet der Landespartei
vorstand. 

(3) Zur Teilnahme sind verpflichtet:

a) die Mitglieder des Landesparteivorstandes;

b) die Mitglieder der Landesparteikontrolle;

c) die/der LandesgeschäftsführerInnen;

d) das LandesfrauenSteuerungsteam, jedoch höchstens 
12 Delegierte;

e) die SPÖAbgeordneten zum Europäischen Parlament, 
Nationalrat, Bundesrat und Landtag Steiermark mit 
Hauptwohnsitz in der Steiermark;

f) die RegionalgeschäftsführerInnen;

g) das Präsidium der GewerkschafterInnen in der SPÖ, je
doch höchstens 15 Delegierte;

h) die GVVRegionalvorsitzenden;

i) die Delegierten der Regionen, wobei jede Regionalorgani
sation für bis zu 4.000  Mitglieder zwei Delegierte, für je 
weitere 3.000 Mitglieder eine/n weitere/n Delegierte/n ent
sendet und Bruchteile von mehr als 2.000 voll gerechnet 
werden;

j) je zwei Delegierte jener zum Landesparteitag delegie
rungsberechtigten sozialdemokratischen Organisationen 
(§ 53 Abs. 2), die nicht bereits nach diesem Absatz dele
giert haben.

(3a) Die gemäß Abs. 3 lit. i und j delegierenden Organisa
tionen haben die Delegierungen so vorzunehmen, dass die 
Vorgaben des § 15 Abs. 2 eingehalten werden. Ist das nicht 
der Fall, hat die Wahlkommission so viele ordentliche Dele
gierte der betreffenden Organisation zu außerordentlichen 
Delegierten zu erklären, bis die verbleibenden Delegierten 
 dieser Organisation die Vorgaben des § 15 erfüllen.

(4) Der Landesparteirat ist nicht befugt, dieses Statut zu 
ändern oder eine der in § 52 Abs. 3 lit. c, e, f, g, h, i, k und l 
angeführten Aufgaben des Landesparteitages zu über
nehmen.

(5) Der Themenrat ist befugt über inhaltliche Themen zu 
beraten und zu beschließen.

(6) Die Regelungen für den Landesparteitag sind im 
 Übrigen sinngemäß anzuwenden. 

§ 57 Beschlüsse des Landesparteitags 

(1) Beschlüsse des Landesparteitags haben den Vor gaben 
des § 2b zu entsprechen.

(2) Nachstehende Beschlüsse bedürfen aber einer 
2/3Mehrheit der abgegebenen Stimmen:

a) Neufassung oder Änderung dieses Statuts;

b) Zulassung von Delegierten, die ihr Delegierungsrecht nicht 
mit einem ordentlichen ausgefertigten Mandat nach weisen 
können;

c) Neufassung oder Änderung der Geschäftsordnung;

d) Zulassung von Initiativanträgen.

§ 58 Landesparteivorstand 

(1) Der Landesparteivorstand besteht aus höchstens 
70 Mitgliedern, die – ausgenommen jene nach Abs. 5 – vom 
ordentlichen Landesparteitag gewählt werden. Jede Regio
nalorganisation muss mindestens durch ein gewähltes Mit
glied vertreten sein. Werden nach dem Wahlvorschlag der 
Wahlkommission die Vorgaben des § 15 Abs. 2 nicht erreicht, 
sind weitere Mitglieder zur Berücksichtigung der Gleich
stellung in den Wahlvorschlag aufzunehmen. 

(2) Der Sitz des Landesparteivorstandes ist in der Landes
hauptstadt Graz. Er kann aber auch an anderen Orten in der 
Steiermark tagen.

(2a) Im Sinn einer innerparteilichen Parität kann der Lan
desparteivorstand Mitglieder aus angeschlossenen und be
freundeten Organisationen sowie Referaten kooptieren. Die 
Kooptierten sind Mitglieder ohne Stimmrecht. Jedenfalls sind 
die KompetenzfeldleiterInnen, RegionalgeschäftsführerInnen 
sowie die/der Vorsitzende der Landesparteikontrolle zu koop
tieren. 

(3) Zur Vorbereitung der Wahl des Landesparteivorstandes 
hat die Wahlkommission (§ 19) einen Wahlvorschlag zu erstel
len. Der Wahlvorschlag hat alle fristgerecht eingereichten Vor
schläge und Kandidaturen zu enthalten. Er ist spätestens 
zwei Wochen vor dem Landesparteitag allen ordentlich Dele
gierten bekannt zu geben. Eigenkandidaturen, die nicht zeit
gerecht bekannt gegeben wurden, hat die/der Berichterstat
terIn bei der Konferenz getrennt bekannt zu geben. 

(4) Dem Landesparteivorstand gehören die/der Landes
geschäftsführerIn und die/der DirektorIn des SPÖLandtags
klubs mit Sitz und Stimme an.

(5) Der Landesparteivorstand ist das Vollzugsorgan des 
Landesparteitages und hat insbesondere nachstehende Auf
gaben wahrzunehmen: 

a) Geschäftsführung für die Landesorganisation über die 
 laufende Geschäftsführung hinaus;

b) Entscheidung in allen politischen und organisatorischen 
Fragen im Namen der Sozialdemokratischen Partei Öster
reichs, Landesorganisation Steiermark;

c) Beschlussfassung über die Aufteilung der Mitglieds
beiträge zwischen der Landesorganisation, den Regional 
und Ortsorganisationen;

d) Ausschüsse zu bilden und diese zur Entscheidung zu 
 ermächtigen. 

§ 58a Erweiterter Landesparteivorstand 

(1) Wenn der Landesparteivorstand es beschließt, wird ein 
Erweiterter Landesparteivorstand eingerichtet. Mit diesem 
Beschluss überträgt der Vorstand bis auf Widerruf (Auf
lösungsbeschluss) einzelne seiner Aufgaben oder Kompeten
zen an den Erweiterten Landesparteivorstand. 

(2) Jedenfalls in den Kompetenzbereich des Erweiterten 
Landesparteivorstandes fallen Ergänzungswahlen für ausge
schiedene Landesparteivorstandsmitglieder. Eine solche Er
gänzungswahl ist in der Zeit zwischen zwei Landespartei
tagen spätestens dann durchzuführen, wenn – aus welchen 
Gründen auch immer – mehr als 15 % der gewählten Landes
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parteivorstandsmitglieder aus dem Landesparteivorstand 
ausgeschieden sind.

(3) Der Erweiterte Landesparteivorstand besteht bis zum 
Auflösungsbeschluss durch den Landesparteivorstand bzw. 
zur Neuwahl des Landesparteivorstands.

(4) Dem Erweiterten Landesparteivorstand gehören neben 
den Mitgliedern des Landesparteivorstands und unter dem 
Vorsitz der/des Landespateivorsitzenden folgende Mitglieder 
an: 
a) die sozialdemokratischen Abgeordneten zum Euro

päischen Parlament, Nationalrat, Bundesrat und Landtag 
Steiermark, die ihren Hauptwohnsitz in der Steiermark 
 haben oder der Steiermark zugeteilt sind; 

b) die sozialdemokratischen Mitglieder der Europäischen 
Kommission, der Bundes oder Landesregierung, die 
 ihren Hauptwohnsitz in der Steiermark haben oder der 
Steiermark zugeteilt sind;

c) die Vorsitzende des Landesfrauenvorstands und die 
 Regionalfrauenvorsitzenden;

d) die/der Vorsitzende des Landesvorstands des GVV;
e) die Regionalvorsitzenden des GVV;
f) die RegionalgeschäftsführerInnen.
g) die Vorsitzenden der Arbeitsgemeinschaft der Jungen 

 Generation, der Sozialistischen Jugend, des Bildungsaus
schusses, der SPÖBäuerinnen/Bauern, der sozialdemo
kratischen MieterInnenvereinigung, des VSStÖ Graz, des 
VSStÖ Leoben und der „Arbeitsgemeinschaft 60 Plus“, je 
Region ein/e VertreterIn des GVV und ein/e ausgebildete/r 
DiversitätsexpertIn, falls sie diesem nicht ohnehin als ge
wählte Mitglieder angehören.

(5) Die Mitglieder der Landesparteikontrolle sind zu ko
optieren.

(6) Der Erweiterte Landesparteivorstand wird von seiner/m 
Vorsitzenden im Fall der Verhinderung von einer/m Stellvertre
terIn einberufen. Aus der Einladung hat die Tagesordnung 
 ersichtlich zu sein. Über die Sitzung ist ein Protokoll zu führen.

(7) Der Erweiterte Landesparteivorstand hat regelmäßig, 
mindestens aber einmal im Jahr, Sitzungen abzuhalten. Er ist 
jedenfalls zu einer Sitzung einzuberufen, wenn dies von  
2/5 seiner Mitglieder schriftlich unter Beisetzung der Unter
schriften verlangt wird. Die geforderte Sitzung ist spätestens 
zwei Wochen nach Einlangen des Begehrens durchzuführen. 
Das Begehren hat einen oder mehrere konkrete Tagesord
nungspunkte zu enthalten. 

§ 59 Sitzungen  
des Landesparteivorstandes 

(1) Der Landesparteivorstand soll nach Bedarf, mindes
tens jedoch sechsmal im Jahr, zusammentreten. Er ist auf 
 jeden Fall dann einzuberufen, wenn es von 2/5 seiner ge
wählten Mitglieder schriftlich unter Beisetzung der Unter
schrift verlangt wird. Die geforderte Sitzung ist spätestens 
zwei Wochen nach Einlangen des Begehrens in der Landes
geschäftsführung abzuhalten. Das Begehren hat einen oder 
mehrere konkrete Tagesordnungspunkte zu enthalten. 

(2) Der Landesparteivorstand hat Initiativen, die vom Lan
desSteuerungsteam (§ 60 Abs. 3 lit. c), von einer Regional

organisation oder einer angeschlossenen Organisation (§ 69, 
§ 70 Abs. 1, § 70 Abs. 2, § 70 Abs. 3, § 71, § 72, § 73) an ihn 
übermittelt wurden, in seiner nächstfolgenden Sitzung zu 
 behandeln. 

§ 60 Landes-Steuerungsteam

(1) Dem LandesSteuerungsteam gehören an:

a) Die/Der Landesparteivorsitzende und ihre/ seine Stellver
treterInnen,

b) die Landesgeschäftsführerin/der Landesgeschäftsführer,

c) die Kassierin /der Kassier,

d) die/der SchriftführerIn,

e) die/der (geschäftsführende) Obmann des SPÖLandtags
klubs und

f) die der SPÖ zugehörigen Mitglieder der Steiermärkischen 
Landesregierung.

(2) Das LandesSteuerungsteam tagt unter dem Vorsitz 
der/des Landesparteivorsitzenden. Bei Verhinderung betraut 
die/der Landesparteivorsitzende einen ihrer/seiner Stellvertre
terInnen mit dem Vorsitz. Ist eine solche Übertragung des 
Vorsitzes nicht möglich, führt der/die an Lebensjahren älteste 
StellvertreterIn des/der Landesparteivorsitzenden bis zur 
nächsten Sitzung den Vorsitz. In dieser Sitzung hat das Lan
desSteuerungsteam bei andauernder Verhinderung des/der 
Landesparteivorsitzenden die Vorsitzführung zu regeln. 

(3) Das LandesSteuerungsteam hat im Rahmen des 
 beschlossenen Budgets insbesondere nachstehende Auf
gaben wahrzunehmen:

a) Umsetzung der Beschlüsse des Landesparteivorstandes;

b) Vorberatung der Angelegenheiten, die dem Landes 
Steuerungsteam zur Beschlussfassung vorbehalten sind;

c) Erstattung von Vorschlägen an den Landesparteivorstand;

d) Kommunikation und Koordination bezogen auf Land, 
 Regionen und Gemeinden;

e) kurzfristige Steuerung;

d) Geschäftsführung und Verwaltung. 

(4) Das LandesSteuerungsteam hat eine Kassenordnung 
zu beschließen, mit der die Verfügungs und Anweisungs
berechtigung für Ausgaben der Partei geregelt wird.

§ 61 Landesparteivorsitzende/r 

(1) Die/Der Landesparteivorsitzende führt die laufenden 
Geschäfte und vollzieht die Beschlüsse des Landespartei
tages, des Landesparteivorstandes und des LandesSteue
rungsteams, wobei sie/er von der Landesgeschäftsführung 
unterstützt wird. Sie/Er ist für ihre/seine Tätigkeit dem Lan
desparteivorstand verantwortlich.

(2) Die/Der Landesparteivorsitzende beruft die Sitzungen 
des Landesparteivorstandes und des LandesSteue
rungsteams ein, stellt die Tagesordnung auf und führt bei den 
Sitzungen den Vorsitz. 

(3) Wichtige, insbesondere verbindliche Schriftstücke der 
Landesorganisation werden von der/vom Landesparteivor
sitzenden, bei ihrer/seiner Verhinderung von einer/einem 
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StellvertreterIn und von der/vom LandesgeschäftsführerIn, 
bei deren Verhinderung von einer/m StellvertreterIn der/des 
Landesparteivorsitzenden gezeichnet.

§ 62 Landesparteikontrolle 

(1) Die Landesparteikontrolle (Aufsichtsorgan) besteht aus 
fünf Mitgliedern, die nicht gewählte Mitglieder des Landes
parteivorstandes sein dürfen. Seine Zusammensetzung hat 
die Vorgaben des § 15 Abs. 2 zu erfüllen.

(2) Die Wahlkommission erstellt für den ordentlichen Lan
desparteitag einen Wahlvorschlag gemäß Abs. 1. Die Landes
parteikontrolle wählt aus ihrer Mitte eine/n Vorsitzende/n und 
eine/n StellvertreterIn.

(3) Die Landesparteikontrolle besorgt die Kontrolle der ge
samten Verwaltung, die dem Landesparteivorstand obliegt. 
Sie hat das Recht, jederzeit alle Bücher und Schriftstücke zu 
prüfen. Sie ist berechtigt, die Verwaltungstätigkeit, die Ein
haltung der Beschlüsse, die Einhaltung der bundes sowie 
landesgesetzlichen Vorgaben, die Finanzgebarung der 
 Organe der Landesorganisation, der Regional und Orts
organisationen sowie aller vom Bundesparteitag anerkannten 
sozialdemokratischen Organisationen zu überprüfen. Sie be
handelt alle Beschwerden, die von Parteimitgliedern oder 
organisationen gegen den Landesparteivorstand erhoben 
werden. Sie überprüft rechtzeitig die Einhaltung der Quoten
regelung gemäß § 15 und erstattet dazu Berichte in den 
 jeweiligen Gremien.

(4) Die/Der Vorsitzende der Landesparteikontrolle kann im 
Einvernehmen mit dem Landesparteivorstand fachkundige 
Personen zur Mitarbeit heranziehen. 

(5) Beim ordentlichen Landesparteitag stellt die Landes
parteikontrolle den Antrag auf Entlastung des Landespartei
vorstandes und der/s FinanzreferentIn, falls das Ergebnis der 
Überprüfung (Kontrollbericht) dies rechtfertigt. Anderenfalls 
hat die Landesparteikontrolle dem ordentlichen Landespartei
tag zu berichten, weshalb kein Entlastungsantrag gestellt 
wird.

(6) Aufgrund dieses Berichtes beschließt der Landes
parteitag entweder die Entlastung des Landesparteivor
standes und der/s FinanzreferentIn oder Maßnahmen zur 
 Beseitigung der festgestellten Mängel. 

(7) Die Landesparteikontrolle gibt sich eine Geschäfts
ordnung, die dem Landesparteivorstand zur Kenntnis zu 
 bringen ist. 

§ 63 Ehrenrat 

(1) Der Landesparteivorstand nominiert einen aus sieben 
Mitgliedern bestehenden Ehrenrat, dem ältere, verdiente 
FunktionärInnen und MitarbeiterInnen angehören. Diesem 
 Ehrenrat kommt eine beratende Funktion des Landespartei
vorstandes zu. 

(2) Der Ehrenrat wählt aus seiner Mitte eine/n Vorsitzende/n. 
Diese/r wird im Verhinderungsfall von dem an Lebensjahren 
ältesten anwesenden Mitglied vertreten. Der/Die Vorsitzende 
des Ehrenrates gehört dem Landesparteivorstand mit Sitz 
und Stimme an. 

§ 63a Kompetenzfelder

(1) Inhaltlich gliedert sich die Landesorganisation in folgen
de vier, dem LandesSteuerungsteam untergeordnete Kom
petenzfelder:

1. Organisation und Wahlen,

2. Kommunikation und MitgliederManagement,

3. interne Dienste,

4. Themen und Zielgruppen.

(2) Organisatorisch haben die LeiterInnen für die Kompe
tenzfelder eine Schnittstellenfunktion zwischen der Landes 
und den Regionsebenen zu erfüllen.

 
 VIII. Sozialdemokratische Referate  

und Organisationen 

§ 64 Referate und Organisationen

(1) Zur Erfüllung bestimmter politischer Aufgaben, zur Ver
tretung der Interessen bestimmter Bevölkerungsgruppen 
oder zur Beschäftigung mit bestimmten politischen Themen 
finden sich Mitglieder der SPÖ in Referaten und sozialdemo
kratischen Organisationen zusammen. 

(2) Referate bestehen innerhalb der Organisation der SPÖ 
und umfassen – entsprechend den Bestimmungen des Bun
desOrganisationsstatuts – bestimmte Gruppen von SPÖ
Mitgliedern oder SPÖFunktionärInnen. Sie werden durch 
Beschluss des Bundesparteitags geschaffen und wirken auf 
der Grundlage des Parteistatuts und von Regulativen, die der 
Bundesparteivorstand beschließt. Ihre FunktionärInnen   
sollen, ihre maßgeblichen FunktionärInnen müssen der SPÖ 
angehören. 

(3) Sozialdemokratische Organisationen sind solche, die 
zum Bundesparteitag delegationsberechtigt sind oder zum 
Bundesparteitag anerkannt wurden. Sie haben sich in ihren 
Statuten zu den Grundsätzen der SPÖ zu bekennen und 
 sicherzustellen, dass ihre maßgeblichen FunktionärInnen 
 Mitglieder der SPÖ sind. 

(4) Die Mitgliedschaft und Mitarbeit in allen diesen Organi
sationen und Referaten stehen Personen, die der SPÖ nicht 
angehören, sich aber zu ihren Grundsätzen bekennen, offen. 
Sie können im Rahmen der Bestimmungen des Bundes 
Organisationsstatuts sowie der für die jeweilige Organisation 
gültigen statutarischen Bestimmungen bzw. Regulative auch 
zu FunktionärInnen gewählt werden. Personen, die von 
 sozialdemokratischen Organisationen und Referaten in 
 Organe der SPÖ delegiert werden, haben jedoch der SPÖ 
anzugehören.

§ 65 Landesfrauenkonferenz 

(1) Die Landesfrauenkonferenz findet vor jedem ordent
lichen Landesparteitag statt. Außerordentliche Landesfrauen
konferenzen können im Einvernehmen mit dem Landespartei
vorstand jederzeit einberufen werden. 

(2) Die Landesfrauenkonferenz wählt die Mitglieder des 
Landesfrauenvorstandes, deren Vorsitzende und Stellver
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treterinnen und beschließt unter anderem die Richtlinien für 
die politische Arbeit der Frauen. 

(3) An der Landesfrauenkonferenz sind mit Stimmrecht 
teilnahmeberechtigt:
a) eine Delegierte von Ortsorganisationen mit bis zu  

200 weiblichen Mitgliedern, für je weitere 200 weibliche 
Mitglieder eine Delegierte mehr, wobei Bruchteile über  
100 voll gerechnet werden,

b) eine Delegierte von Regionalorganisationen mit bis zu 
1.000 weiblichen Mitgliedern, für je weitere 1.000 weib
liche Mitglieder eine Delegierte mehr, wobei Bruchteile 
über 500 voll gerechnet werden,

c) die Mitglieder des Landesfrauenvorstandes,
d) die/der Landesparteivorsitzende, ihre/seine Stellvertre

terInnen und die/der LandesgeschäftsführerIn,
e) die Geschäftsführerin des Landesfrauenvorstandes,
f) die weiblichen sozialdemokratischen Abgeordneten zum 

Nationalrat, Bundesrat, Landtag Steiermark und Euro
päischen Parlament sowie die weiblichen sozialdemo
kratischen Mitglieder der Bundes oder Steiermärkischen 
Landesregierung sowie der Europäischen Kommission, 
sofern sie den Hauptwohnsitz in der Steiermark haben 
oder in einem steirischen (Regional) Wahlkreis kandidiert 
haben,

g) zehn Delegierte des Frauenvorstandes der Gewerkschaf
terInnen in der SPÖ,

h) fünf Delegierte der „Arbeitsgemeinschaft 60 Plus“,
i) drei Delegierte der Sozialistischen Jugend,
j) drei Delegierte der Landesarbeitsgemeinschaft Junge 

 Generation,
k) drei Delegierte des Landesbildungsausschusses,
l) drei Delegierte der Österreichischen Kinderfreunde – 

 Landesorganisation Steiermark, 
m) zwei Delegiertte des VSStÖ und
n) eine Delegierte der Jugendorganisation der Gewerkschaf

terInnen in der SPÖ. 

(4) Anträge zur Landesfrauenkonferenz sind spätestens 
drei Wochen vor der Konferenz dem Landesfrauenvorstand 
schriftlich zu übermitteln. Im Übrigen gelten die Bestimmun
gen für die Anträge zum Landesparteitag sinngemäß.

§ 66 Landesfrauenvorstand,  
Landesfrauen-Steuerungs-Team 

(1) Der Landesfrauenvorstand besteht aus höchstens 
40  Mitgliedern. Jeder Regionalfrauenvorstand muss min
destens mit einem gewählten Mitglied vertreten sein. Zehn 
Sitze werden ad personam vergeben, darunter der der Vor
sitzenden. Die verbleibenden Sitze werden nachdem 
d`Hondtschen Verfahren auf Basis der Anzahl der Partei
mitglieder auf die Regionen aufgeteilt. 

(2) Die Wahl des Landesfrauenvorstandes ist dem ordent
lichen Landesparteitag zur Kenntnisnahme vorzulegen. 

(3) Der Landesfrauenvorstand ist für die politische Arbeit 
der Frauen verantwortlich. 

(4) Der Landesfrauenvorstand ist berechtigt, Vorschläge 
für die Wahl der Mitglieder des Landesparteivorstands an die 
Wahlkommission zu erstatten.

(5) Dem LandesfrauenSteuerungsTeam, dem die Vor
sitzende, ihre Stellvertreterinnen, die Kassierin und Schrift
führerin und deren StellvertreterInnen, die Landesgeschäfts
führerin und die Regionalfrauenvorsitzenden angehören, ob
liegt die Vorbereitung jener Angelegenheiten, die dem Lan
desfrauenvorstand zur Beschlussfassung vorbehalten sind.

§ 67 Bildungsarbeit 

(1) Grundlage der sozialdemokratischen Bildungsarbeit 
der Landesorganisation Steiermark sind die vom Bundes
parteivorstand und vom Landesparteivorstand beschlos
senen Bildungsregulative. 

(2) Die Aufgaben der sozialdemokratischen Bildungsarbeit 
werden durch Richtlinien geregelt, die vom Landesbildungs
ausschuss beschlossen und vom Landesparteivorstand 
 bestätigt werden. Der Landesbildungsausschuss koordiniert 
alle bildungspolitischen Bestrebungen der Landespartei.

§ 68 Jugendarbeit 

Die Parteiorganisationen haben die Tätigkeit der mit der 
Kinder und Jugendbildungsarbeit betrauten Organisationen 
zusammenzufassen und mit allen Kräften zu unterstützen.

§ 69 Österreichische Kinderfreunde –  
Landesorganisation Steiermark

(1) Die Österreichischen Kinderfreunde – Landesorgani
sation Steiermark sind eine Familienorganisation und erfüllen 
ihre Aufgaben aufgrund ihrer Statuten im Einvernehmen mit 
den Parteiorganisationen. 

(2) Die Regional und Landesausschüsse der Kinder
freunde arbeiten im Einvernehmen mit den zuständigen 
 Parteiorganisationen. 

§ 70 Weitere Jugendorganisationen 

(1) Die Parteitätigkeit der Jugendlichen wird von der 
 „Sozialistischen Jugend“ (SJ) ausgeübt. 

(2) Die Parteitätigkeit für SchülerInnen wird von der „Aktion 
Kritischer Schülerinnen und Schüler“ (AKS) ausgeübt, wobei 
diese Arbeit im Einvernehmen mit der „Sozialistischen 
 Jugend“ erfolgt. 

(3) Die Parteitätigkeit für StudentInnen wird vom Verband 
„Sozialistischer StudentInnen“ (VSStÖ) ausgeübt. 

(4) Mindestens alle zwei Jahre finden die Verbandstage 
statt. Sie beraten und beschließen die Grundsätze ihrer   
Arbeit, die dem Landesparteitag zur Bestätigung vorzulegen 
sind. 

(5) Die Statuten der genannten Organisationen bedürfen 
der Zustimmung des Landesparteivorstands.

§ 71 Junge Generation 

(1) Die „Junge Generation“ (JG) ist eine Arbeitsgemein
schaft, in der junge Menschen nach sozialdemokratischen 
Grundsätzen und in Zusammenarbeit mit den zuständigen 
Parteiorganisationen tätig werden. 
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(2) Die MitarbeiterInnen der Arbeitsgemeinschaft JG   
haben vor allem folgende Aufgaben:
a) Junge Menschen mit sozialdemokratischem Gedanken

gut vertraut zu machen.
b) Die Auseinandersetzung mit dem sozialdemokratischen 

Gedankengut anzuregen und politische Bildungs und 
Überzeugungsarbeit in der Bevölkerung zu leisten.

c) Junge MitarbeiterInnen, Mitglieder und/oder WählerInnen 
zu gewinnen.

d) Die Interessen junger Menschen in der Öffentlichkeit und 
der Partei zu vertreten.

e) Neue Formen der politischen Bildung und Betätigung zu 
entwickeln.

f) Foren zu bilden, in denen junge Menschen tätig werden 
können. 

(3) Die Arbeitsgemeinschaft „Junge Generation“ nimmt im 
Rahmen dieses Statuts und der Richtlinien (Abs.  6) für die 
 Arbeit der „Jungen Generation“ an der Willensbildung der 
SPÖ teil. 

(4) MitarbeiterInnen der Arbeitsgemeinschaft „Junge 
 Generation“ können alle jungen Menschen werden, die ihre 
Bereitschaft zur Mitarbeit im Sinn sozialdemokratischer 
Grundsätze durch eine schriftliche Erklärung bekunden. 

(5) Die gewählten FunktionärInnen der Arbeitsgemein
schaft „Junge Generation“ bedürfen der Kenntnisnahme 
durch das entsprechende Gremium der SPÖ. Das ist für den 
Landesvorstand der „Jungen Generation“ der Landespartei
tag, für den Regionalvorstand die Regionalkonferenz usw. 

(6) Weitere Aufgaben der Arbeitsgemeinschaft „Junge 
 Generation“ werden durch Richtlinien geregelt, die vom 
 Landesvorstand der Arbeitsgemeinschaft „Junge Generation“ 
bestätigt werden. Die Richtlinien haben insbesondere den 
 organisatorischen Aufbau, die Delegierungsberechtigung, die 
Organe und Vertrauenspersonen sowie deren Wahl zu regeln.

§ 72 Gewerkschaftsarbeit 

(1) Für die Parteitätigkeit im Rahmen der Gewerkschafts
arbeit sorgen die „GewerkschafterInnen in der SPÖ“ (kurz 
GewSPÖ). 

(2) Die „GewerkschafterInnen in der SPÖ“ setzen sich in 
der Gewerkschaftsbewegung sowie in der Öffentlichkeit auf 
der Grundlage des Programms der Sozialdemokratischen 
Partei Österreichs (SPÖ) für die Anliegen und Interessen der 
unselbständig beschäftigten Menschen und diesen nahe
stehenden Gruppen (insbesondere Menschen in Ausbildung, 
Arbeitslose, PensionistInnen und arbeitnehmerInnenähnliche 
Personen ) ein.

(3) Die „GewerkschafterInnen in der SPÖ“ tragen die 
 Verantwortung für politische Aktionen, die Organisation und 
Unterstützung von Wahlkämpfen und Wahlbewegungen, die 
allgemeine Werbe und Öffentlichkeitsarbeit sowie die 
 Schulungstätigkeit in den Betrieben entsprechend dem Pro
gramm der SPÖ. 

§ 73 Gemeindearbeit 

(1) Die sozialdemokratischen GemeindevertreterInnen in 
der Steiermark bilden einen Verband zur Beratung und 

 Beschlussfassung in allen Angelegenheiten, die sich aus der 
Gemeindearbeit ergeben (Steiermärkischer Gemeindevertre
terInnenVerband, kurz GVV). 

(2) Die näheren Bestimmung über die Organisation, Auf
gaben und die Geschäftsführung des GVV regelt die Satzung, 
die vom Landesvorstand des GVV mit Zustimmung des Lan
desparteivorstandes erlassen wird. 

§ 74 Themen- und Projektinitiativen 

(1) Die Gründung von Themen und Projektinitiativen ist 
auf allen Ebenen der Partei möglich. Für die Zulassung einer 
Themen oder Projektinitiative ist eine Anerkennung durch 
den Vorstand der jeweiligen Ebene (Sektions, Orts bzw. 
Stadt, Regional, Landesorganisation) erforderlich. Themen
initiativen behandeln einen bestimmten Sachbereich, Projekt
initiativen ein konkretes Projekt.

(2) Die Auflösung einer Themen oder Projektinitiative kann 
über eigenen Antrag der Initiative erfolgen. Innerhalb der 
Funktionsperiode kann eine Themen oder Projektinitiative 
durch Beschluss des Vorstandes der jeweiligen Ebene 
 (Sektions, Orts bzw. Stadt, Regional, Landesorganisation) 
aufgelöst werden. Sie gilt jedenfalls dann als aufgelöst, wenn 
eine derartige Gruppe bei der nächstfolgenden Jahres oder 
Wahlkonferenz nicht neuerlich eingerichtet wird. 

(3) Nach der Anerkennung hat die Themen oder Projekt
initiative das Recht, Anträge zu stellen sowie drei ordentlich 
Delegierte für die/den auf ihrer Ebene statutarisch 
vorgesehene/n Konferenz oder Parteitag zu nominieren. Die 
Anerkennung muss mindestens ein Jahr zurückliegen, jedoch 
hat die jeweils zuständige Ebene die Möglichkeit, einen kür
zeren Zeitraum zu beschließen. Der jeweilige Vorstand kann 
aus den anerkannten Themen oder Projektinitiativen weitere 
Gäste einladen. Die Nominierungen sind von der Themen 
oder Projektinitiative an den jeweiligen Vorstand zu beantra
gen. 

(4) Die Mitarbeitsmöglichkeit in einer Themen oder Pro
jektinitiative ist nicht an die Mitgliedschaft zur Partei gebun
den. Gastmitglieder (§ 13b) und UnterstützerInnnen (§ 13b) 
können in einer Themen oder Projektinitiative die vollen 
 Mitgliedsrechte wahrnehmen. Die Anzahl der MitarbeiterInnen 
ist für die Anerkennung nicht ausschlaggebend. Delegierte 
sollen nach Möglichkeit Mitglieder der SPÖ sein, dürfen aber 
jedenfalls keiner anderen Partei angehören. 

 IX. Rechtsverhältnisse der SPÖ

§ 75 Rechtspersönlichkeit,  
Vertretung nach Außen

(1) Die Landesorganisation und die Regionalorganisa
tionen haben als juristische Personen Rechtspersönlichkeit. 

(2) Die/Der Landesparteivorsitzende, die/der Regionalvor
sitzende oder deren Stellvertretung, die von ihr/ihm betraut 
wird, vertreten ihre Organisation nach außen. Wichtige, ins
besondere rechtsverbindliche Schriftstücke sind von ihnen 
und der/dem GeschäftsführerIn oder bei deren/ dessen 
 andauernder Verhinderung an dessen Stelle von einer vom 
Vorstand dazu beauftragten Vertrauensperson gemeinsam zu 
unterzeichnen.
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§ 76 Wirtschaftliche Unternehmen 

(1) Regional und Ortsorganisationen, letztere nur im 
 Namen und im Auftrag ihrer Regionalorganisation, dürfen 
wirtschaftliche Unternehmen nur mit Zustimmung des Lan
desparteivorstandes errichten bzw. sich an der Errichtung 
und an dem Betrieb solcher Unternehmen beteiligen. 

(1a) Die Landesorganisation darf wirtschaftliche Unter
nehmen nur mit Zustimmung des Bundesparteivorstandes 
errichten bzw. sich an der Errichtung und an dem Betrieb 
 solcher Unternehmen beteiligen. 

(2) Lotterien, Bausteinsammlungen und dergleichen sind, 
sofern der Absatz innerhalb der Steiermark über die Grenzen 
der zuständigen Regionalorganisationen hinaus erfolgen soll, 
nur mit Zustimmung des Landesparteivorstandes, sofern er 
über das ganze Bundesgebiet erfolgen soll, nur mit Zustim
mung des Bundesparteivorstandes zulässig. 

(3) Die einer Parteiorganisation gehörenden oder unter
stehenden Unternehmen sind verpflichtet, mindestens einmal 
im Jahr dem Bundesparteivorstand einen Geschäftsbericht 
vorzulegen, alle von ihm gewünschten Auskünfte zu erteilen 
und den vom Bundesparteivorstand bestellten Organen 
 jederzeit die Überprüfung ihrer Gebarung zu ermöglichen. 

(4) Die Bestimmungen der Abs. 1 bis 3 gelten auch für alle 
zum Landesparteitag delegierungsberechtigten Organisa
tionen.

§ 77 Verwaltungsjahr 

Das Verwaltungsjahr beginnt für alle Organisationen am 
1. Jänner und endet mit 31. Dezember des jeweiligen Jahres.

§ 78 Berichterstattung 

(1) Die Regionalorganisationen sind verpflichtet, jährlich 
bis spätestens 15.  März an den Bundesparteivorstand mit 
 einem von diesem herausgegebenen Fragebogen über ihre 
Tätigkeit Bericht zu erstatten und bezüglich ihrer Gebarung 
einen Rechnungsbericht vorzulegen. 

(2) Der Landesparteivorstand und alle zum Bundespartei
tag delegierungsberechtigten Organisationen haben jährlich 
bis spätestens 20.  März an den Bundesparteivorstand zu 
 berichten. 

 X. Schiedsordnung

§ 79 Zuständigkeit, Verfahren 

(1) Streitigkeiten zwischen Parteimitgliedern, zwischen 
Parteiorganisationen oder zwischen Parteimitgliedern und 
Parteiorganisationen können in Angelegenheiten, die die 
 politische Arbeit in der SPÖ betreffen, durch Schiedsgerichte 
entschieden werden. 

(2) Schiedsgerichte sind weiters zuständig für die Ent
scheidung über Verletzungen dieses Statutes, insbesondere 
für die Überprüfung des statutengemäßen Zustandekom
mens und der Zusammensetzung von Konferenzen, Gremien 
und KandidatInnenlisten. Ein Schiedsgericht darf erst ange

rufen werden, wenn die Landesparteikontrolle diesen Sach
verhalt abschließend behandelt hat (§§ 5 und 62).

(3) Für die Durchführung von Verfahren vor Schiedsgerich
ten der SPÖ sind die Bestimmungen des Bundesparteistatuts 
maßgeblich, wobei an Stelle des Bezirksvorstands der Regio
nalvorstand, an Stelle der Bezirkskonferenz die Regional
konferenz und an Stelle des BezirksSchiedsgerichts das 
RegionalSchiedsgericht tritt . 

§ 80 Verhalten gegenüber Gerichten 

(1) Wer bei Gericht oder bei einer Behörde eine Sache 
 anhängig macht, die gemäß § 79 vor einem Schiedsgericht 
zu behandeln wäre, macht sich eines Verstoßes gegen die 
Interessen der SPÖ schuldig. 

(2) Dies kann zur Einleitung eines Schiedsgerichtsverfah
rens führen. 

(3) Für zivilrechtliche Streitigkeiten sind Schiedsgerichte 
nach diesem Abschnitt nicht zuständig, es sei denn, es han
delt sich um Streitigkeiten von Parteiorganisationen.

 XI. Schlussbestimmungen und  
Inkrafttreten

§ 81 Schlussbestimmungen 

(1) Dieses Statut ist für alle Mitglieder der Partei und 
 sozialdemokratischen Organisationen bindend. 

(2) Änderungen bzw. Ergänzungen dieses Statuts können 
nur von einem ordentlichen Landesparteitag mit der Mehrheit 
gemäß § 57 Abs. 2 beschlossen werden. 

§ 82 Inkrafttreten

Dieses Statut ist mit Beschluss des Landesparteitages 
vom 15. November 2014 wirksam.
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Anmerkungen
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